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LOCKDOWN-MASSNAHMEN

IN DER VG GÖLLHEIM

Ab 21.12.2020 ist die Vorsprache in der VG Verwaltung

sowie den VG Werken nur noch 

mit  vorheriger Terminvereinbarung möglich. 

 

Diese können unter den folgenden Telefonnummern

vereinbart werden:

 

VG Verwaltung: 06351/4909-0 

VG Werke: 06351/1300-0

(Sie werden an die/den zuständige/n Mitarbeiter/in weitergeleitet)

Bitte nutzen Sie andere Kontaktwege wie Telefon oder Email zu

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. 

Die Telefondurchwahlen und Emailadressen finden Sie auf unserer

Internetseite

www.vg-goellheim.de

 

Wir danken für Ihr Verständnis!
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Impftermine können seit dem 4. Januar entweder telefonisch unter der 0800 / 57 58 100 oder online über die Webseite 
www.impftermin.rlp.de vereinbart werden. Halten Sie Ihren Medikamentenplan bereit. Hilfe bei der Online-Terminver-
einbarung bietet Eva Müller, die Gemeindeschwesterplus des Donnersbergkreises, an. Sie ist erreichbar unter der 
Telefonnummer 06352/710-323 oder Mobil: 0162/3341419. Senioren ohne Angehörige unterstützt sie auch bei der 
Organisation eines Fahrdienstes zum Impfzentrum und steht auch für Gespräche gerne zur Verfügung.

Nachbarschaftshilfe der Gemeinden
Die Gemeinden bieten eine Nachbarschaftshilfe an, dieses Angebot richtet sich an alle die auf Fremdhilfe angewiesen 
sind, z.B. ältere, erkrankte oder sich in Quarantäne befindliche Menschen. Dieses gilt ebenso für alle Mitbürger, die ihre 
Einkäufe nicht mehr selbst tätigen können.

Folgende Ansprechpartner in den Gemeinden gibt es:

Ortsgemeinde Ansprechpartner Telefonnummer
Albisheim Silvia Boos

Lisa Steinau
Christoph Lachmann
Laura und
Matthias Dietz
Corinna und Steffen Besand
Ronald Zelt
Sammel-E-Mail

06355/953539
0152/55475602
0176/23516870
06355/9898744 oder
0173/8734355
06355/954986
06355/3800
corona-hilfe@albisheim.de

Biedesheim Wendel Armin 0157/87967277
armin.wb@gmail.com

Bubenheim Thomas Lebkücher 0178/2885725
Dreisen Kiara Wolf

Dana Wolf
06357/1669
0151/68125036

Einselthum Hans-Jürgen Didier
Simone Rühl-Pfeiffer

06355/3668
06355/2110 oder per Mail
buergermeister@einselthum.de

Göllheim Dieter Hartmüller 06351/ 1230297
Immesheim Kurt Kauk 06355/ 3419
Lautersheim Thomas Mattern thomas.mattern@basf.com

0174/3493491
Ottersheim Michael Meinel

Rüdiger Kragl
0162/7658359
06355/9896888
Daniela_BeckerMeinel@yahoo.de
0172/1562693
06355/2854
buergermeister@ottersheim.de

Rüssingen Daniel Däuwel 06355/955868
Standenbühl Georg Pohlmann faposta@t-online.de

06357/5482
0160/92415170

Weitersweiler Thomas Busch tbusch-weitersweiler@t-online.de
01788159755

Zellertal Gerd Dannenfelser
Annamaria Kabs
Andreas Lorenz
Petra Ochßner

06355/731
coronahilfe@gemeinde-zellertal.de

Corona-Impfinformationen
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Aufgrund des § 32 Satz 1 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 
28 a Abs. 1 und den §§ 29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 a des Gesetzes vom 21. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3136), in 
Verbindung mit § 1 Nr. 1 der Landesverordnung zur Durchführung des 
Infektionsschutzgesetzes vom 10. März 2010 (GVBl. S. 55), zuletzt ge-
ändert durch § 7 des Gesetzes vom 15. Oktober 2012 (GVBl. S. 341), BS 
2126-10, wird verordnet:

Teil 1
Allgemeine Schutzmaßnahmen
§ 1
(1) Jede Person wird angehalten, nähere und längere Kontakte zu an-
deren Personen auf ein Minimum zu reduzieren und den Kreis der Per-
sonen, zu denen nähere oder längere Kontakte bestehen, möglichst 
konstant zu lassen. Private Zusammenkünfte, die in der eigenen Woh-
nung oder anderen eigenen geschlossenen Räumlichkeiten stattfinden, 
sollen auf die Angehörigen des eigenen Hausstands und eine Person 
eines weiteren Hausstands beschränkt werden, wobei deren Kinder bis 
einschließlich sechs Jahre bei der Bestimmung der Personenanzahl 
außer Betracht bleiben können. Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Elternteil ist es erlaubt, sein Umgangsrecht weiterhin auszu-
üben. Soweit es zwingende persönliche Gründe erfordern, insbesonde-
re wenn eine angemessene Betreuung für Minderjährige oder pflegebe-
dürftige Personen unter Ausschöpfung aller zumutbaren Möglichkeiten 
nicht umsetzbar ist, ist auch die Anwesenheit mehrerer Personen eines 
weiteren Hausstands gestattet. Wo die Möglichkeit besteht, sollen Zu-
sammenkünfte vorzugsweise im Freien abgehalten werden. Personen 
mit Symptomen einer Atemwegsinfektion (insbesondere Husten, Erkäl-
tungssymptomatik, Fieber) sollen möglichst
zu Hause bleiben; ihnen ist im Regelfall der Zutritt zu Einrichtungen, Ver-
anstaltungen und Versammlungen zu verwehren.
(2) Bei Begegnungen mit anderen Personen im öffentlichen Raum ist ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten, soweit sich aus dieser Ver-
ordnung nichts Anderes ergibt (Abstandsgebot). Satz 1 gilt auch, wenn 
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen wird. Satz 1 gilt nicht für Kon-
takte, bei denen Personen bestimmungsgemäß zumindest kurzfristig
zusammenkommen müssen, beispielsweise bei Nutzung des öffentli-
chen
Personennahverkehrs sowie bei ehrenamtlichem Engagement zur Ver-
sorgung der Bevölkerung.
(3) In geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Be-
suchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Dies gilt darüber hinaus an allen Orten mit Publi-
kumsverkehr, so auch an Örtlichkeiten in der Öffentlichkeit unter freiem 
Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht 
nur vorübergehend begegnen. Die Bestimmung der Orte nach Satz 2 
sowie die Bestimmung eines zeitlichen Umfangs der Verpflichtung, eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, obliegt der zuständigen Kreisver-
waltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung
als Kreisordnungsbehörde. Im Übrigen ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen, soweit dies in dieser Verordnung angeordnet wird (Masken-
pflicht).

(4) Das Abstandsgebot sowie die Maskenpflicht gelten nicht
1. für Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres,
2. für Personen, denen dies wegen einer Behinderung oder aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht möglich oder unzumutbar ist; dies ist 
durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen,

3. soweit und solange es zur Kommunikation mit Menschen mit ei-
ner Hör- oder Sehbehinderung, zu Identifikationszwecken oder im 
Zusammenhang mit der Wahrnehmung von Aufgaben der Rechts-
pflege (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien) 
erforderlich ist,

4. für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Einrichtungen, wenn ander-
weitige geeignete Schutzmaßnahmen getroffen werden oder solan-
ge kein Kontakt zu Kundinnen und Kunden oder Besucherinnen und 
Besuchern besteht.

(5) Sofern in öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen oder im un-
mittelbaren Umfeld solcher Einrichtungen mit der Ansammlung von 
Personen zu rechnen ist, sind durch den Betreiber der Einrichtung oder 
Veranlasser einer Versammlung, Ansammlung oder sonstigen Zusam-
menkunft Maßnahmen zur Einhaltung des Abstandsgebots, insbeson-
dere zur Steuerung des Zutritts, zu ergreifen, wie beispielsweise durch 
Anbringen von gut sichtbaren Abstandsmarkierungen im Abstand von 
mindestens 1,5 Metern. In Wartesituationen gilt die Maskenpflicht nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 4.
(6) In öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen sind besondere Hy-
gienemaßnahmen, wie beispielweise die Bereitstellung von Desinfekti-
onsmittel, erhöhte Reinigungsintervalle, Trennvorrichtungen und ähnli-
che Maßnahmen, vorzusehen.
(7) Soweit in dieser Verordnung eine Personenbegrenzung angeordnet 
wird, gilt, dass sich in einer Einrichtung a) mit einer Verkaufs- oder Besu-

cherfläche von bis zu 800 qm insgesamt höchstens eine Person pro 10 
qm Verkaufs- oder Besucherfläche und b) mit einer Verkaufs- oder Be-
sucherfläche ab 801 qm insgesamt auf einer Fläche von 800 qm höchs-
tens eine Person pro 10 qm Verkaufs- oder Besucherfläche und auf der 
800 qm übersteigenden Fläche höchstens eine Person pro 20 qm Ver-
kaufs- oder Besucherfläche aufhalten darf (Personenbegrenzung).
(8) Der Betreiber einer Einrichtung oder Veranlasser einer Ansammlung 
oder sonstigen Zusammenkunft hat die Kontaktnachverfolgbarkeit si-
cherzustellen, sofern dies in dieser Verordnung bestimmt wird; werden 
gegenüber der oder dem zur Datenerhebung Verpflichteten Kontaktda-
ten angegeben, müssen diese wahrheitsgemäß sein und eine Kontakt-
nachverfolgung ermöglichen (Kontakterfassung). Unter Einhaltung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen sind die Kontaktdaten, die eine 
Erreichbarkeit der Person sicherstellen (Name, Vorname, Anschrift, Te-
lefonnummer), sowie Datum und Zeit der Anwesenheit der Person zu 
erheben. Die oder der zur Datenerhebung Verpflichtete hat zu prüfen, ob 
die angegebenen Kontaktdaten vollständig sind und ob diese offenkun-
dig falsche Angaben enthalten (Plausibilitätsprüfung). Personen, die die 
Erhebung ihrer Kontaktdaten verweigern oder offenkundig falsche oder 
unvollständige Angaben machen, sind von dem Besuch oder der Nut-
zung der Einrichtung oder von der Teilnahme an der Ansammlung oder 
Zusammenkunft durch den Betreiber der Einrichtung oder Veranlasser 
der Ansammlung oder sonstigen Zusammenkunft auszuschließen. Die 
zur Datenerhebung Verpflichteten haben sicherzustellen, dass eine 
Kenntnisnahme der erfassten Daten durch Unbefugte ausgeschlossen 
ist. Die Daten dürfen zu einem anderen Zweck als der Aushändigung auf 
Anforderung an das zuständige Gesundheitsamt nicht verwendet wer-
den und sind vier Wochen nach Erhebung zu löschen. Sich aus anderen 
Rechtsvorschriften ergebende Datenaufbewahrungspflichten bleiben 
unberührt. Das zuständige Gesundheitsamt kann, soweit dies zur Er-
füllung seiner nach den Bestimmungen des Infektionsschutzgesetzes 
(IfSG) und dieser Verordnung obliegenden Aufgaben erforderlich ist, 
Auskunft über die Kontaktdaten verlangen; die Daten sind unverzüglich 
zu übermitteln.
Eine Weitergabe der übermittelten Daten durch das zuständige Gesund-
heitsamt oder eine Weiterverwendung durch dieses zu anderen Zwe-
cken als der Kontaktnachverfolgung ist ausgeschlossen. An das zustän-
dige Gesundheitsamt übermittelte Daten sind von diesem unverzüglich 
irreversibel zu löschen, sobald die Daten für die Aufgabenerfüllung nicht 
mehr benötigt werden.
(9) Die auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de) 
veröffentlichten Hygienekonzepte in ihrer jeweils geltenden Fassung 
sind zu beachten. Sofern für einzelne Einrichtungen oder Maßnahmen 
keine Hygienekonzepte auf der Internetseite der Landesregierung oder 
der fachlich zuständigen Ministerien veröffentlicht sind, gelten die Hy-
gienekonzepte vergleichbarer Einrichtungen oder Lebenssachverhalte 
entsprechend.
(10) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 2 
bis 8 können in begründeten Einzelfällen auf Antrag von der zuständigen 
Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreis-
ordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzni-
veau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 
Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar 
ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.

Teil 2
Versammlungen, Veranstaltungen und Zusammen-
künfte von Personen
§ 2
(1) Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur alleine oder mit den Ange-
hörigen des eigenen Hausstands und einer Person eines weiteren Haus-
stands gestattet, wobei deren Kinder bis einschließlich sechs Jahre bei 
der Ermittlung der Personenanzahl außer Betracht bleiben.
Dem nicht in häuslicher Gemeinschaft lebenden Elternteil ist es erlaubt, 
sein Umgangsrecht weiterhin auszuüben. § 1 Abs. 2 Satz 1 findet keine 
Anwendung. Soweit es zwingende persönliche Gründe erfordern, ins-
besondere wenn eine angemessene Betreuung für Minderjährige oder 
pflegebedürftige Personen unter Ausschöpfung aller zumutbaren Mög-
lichkeiten nicht umsetzbar ist, ist auch die Anwesenheit mehrerer min-
derjähriger Personen eines weiteren Hausstands gestattet.

(2) Erlaubt sind
1. Zusammenkünfte aus geschäftlichen, beruflichen oder dienstli-

chen Anlässen, bei denen Personen unmittelbar zusammenarbeiten 
müssen, einschließlich der erforderlichen Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen, sowie aus bildungs-, 
prüfungs- oder betreuungsrelevanten Gründen,

2. Zusammenkünfte bei Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-
rechtliche Aufgaben wahrnehmen.

Für Zusammenkünfte nach Satz 1 gilt § 1 Abs. 2 Satz 1 nicht. Es gilt die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.
(3) Versammlungen unter freiem Himmel können durch die nach dem 
Versammlungsgesetz zuständige Behörde unter Auflagen, insbesondere 

Fünfzehnte Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz (15. CoBeLVO)  
vom 8. Januar 2021
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zum Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie zur Maskenpflicht 
nach § 1 Abs. 3 Satz 4 zugelassen werden, soweit dies im Einzelfall aus 
epidemiologischer Sicht vertretbar ist.
(4) Zusammenkünfte von Personen, die der Aufrechterhaltung der öf-
fentlichen Sicherheit und Ordnung, der Rechtspflege (einschließlich der 
Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), der Vorbereitung und Durchfüh-
rung von öffentlichen Wahlen, insbesondere von Wahlkreiskonferenzen 
und Vertreterversammlungen, der Durchführung von Blutspendeter-
minen, der Durchführung von Prüfungen an Hochschulen sowie der 
Durchführung von Auswahlverfahren für zulassungsbeschränkte Stu-
diengänge, insbesondere Studieneignungstests, oder der Daseinsvor-
sorge zu dienen bestimmt sind, sind unter Berücksichtigung der allge-
meinen Schutzmaßnahmen nach § 1 erlaubt. Bei Zusammenkünften der 
Rechtspflege soll grundsätzlich bei Begegnung mit anderen Personen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. In den übrigen Fällen 
gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.

(5) An Zusammenkünften von Personen anlässlich Bestattungen dürfen 
als Trauergäste folgende Personen teilnehmen:
1. die Ehegattin oder der Ehegatte, die Lebenspartnerin oder der Le-

benspartner, die Verlobte oder der Verlobte der Verstorbenen oder 
des Verstorbenen,

2. Personen, die mit der Verstorbenen oder dem Verstorbenen im 
ersten oder zweiten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen 
oder Ehegatten oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und

3. Personen eines weiteren Hausstands.
Über den Personenkreis nach Satz 1 hinaus dürfen auch weitere Perso-
nen teilnehmen, wenn sichergestellt ist, dass die Personenbegrenzung 
nach § 1 Abs. 7 eingehalten wird. Es gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 
3 Satz 4.
(6) An standesamtlichen Trauungen dürfen neben den Eheschließenden, 
der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten sowie weiterer für die 
Eheschließung notwendiger Personen und zwei Trauzeuginnen oder 
Trauzeugen folgende Personen teilnehmen:

1. Personen, die mit einem der Eheschließenden im ersten oder zwei-
ten Grad verwandt sind sowie deren Ehegattinnen oder Ehegatten 
oder Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner, und

2. Personen eines weiteren Hausstands.
Es gilt für alle anwesenden Personen mit Ausnahme der Eheschließen-
den die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.
(7) Zusammenkünfte von Selbsthilfegruppen, die einem Wohlfahrtsver-
band der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege in Rheinland-Pfalz e. V. an-
gehören oder in den Datenbanken der Mitglieder der LAG KISS geführt 
werden und der Bewältigung einer psychischen Belastungssituation, 
der Bewältigung einer eigenen Erkrankung oder der Erkrankung eines 
Angehörigen dienen, sind unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaß-
nahmen zulässig. Es gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, 
die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakter-
fassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(8) Jede weitere Veranstaltung oder Zusammenkunft von Personen im 
öffentlichen Raum oder in angemieteten oder zur Verfügung gestellten 
Räumen, die nicht unter besondere Regelungen dieser Verordnung fal-
len, ist, vorbehaltlich des Selbstorganisationsrechts des Landtags und 
der Gebietskörperschaften, untersagt.
(9) Der Konsum von alkoholischen Getränken im öffentlichen Raum ist 
untersagt.
(10) Ausnahmegenehmigungen von den Bestimmungen der Absätze 1 
bis 8 können im begründeten Einzelfall auf Antrag von der zuständigen 
Kreisverwaltung, in kreisfreien Städten der Stadtverwaltung als Kreis-
ordnungsbehörde unter Auflagen erteilt werden, soweit das Schutzni-
veau vergleichbar, dies aus epidemiologischer Sicht, insbesondere unter 
Berücksichtigung des jeweils aktuellen Infektionsgeschehens, vertretbar 
ist und der Zweck dieser Verordnung nicht beeinträchtigt wird.

Teil 3
Religionsausübung
§ 3
(1) Gottesdienste von Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder 
deren Versammlungen, die für die Selbstorganisation oder Rechtsset-
zung erforderlich sind, sind unter Beachtung der allgemeinen Schutz-
maßnahmen, insbesondere des Abstandsgebots nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
zulässig. Gemeinde- oder Chorgesang ist nicht zulässig. Werden meh-
rere Gottesdienste in Folge abgehalten, so soll ein Zeitraum von min-
destens einer Stunde zwischen Ende und Anfang des jeweiligen Gottes-
dienstes freigehalten werden. Der Einsatz von Instrumentalmusik ohne 
verstärkten Aerosolausstoß ist zulässig.
(2) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften stellen sicher, dass 
Infektionsketten für die Dauer von vier Wochen rasch und vollständig 
nachvollzogen werden können. Gottesdienste und Zusammenkünfte 
von Religions- oder Glaubensgemeinschaften, die den Charakter einer 
größeren Veranstaltung erreichen, sind untersagt. Bei Zusammenkünf-
ten, in denen Besucherzahlen erwartet werden, die zu einer Auslastung 
der Kapazitäten führen könnten, ist ein Anmeldungserfordernis einzu-
führen. Die Religions- und Glaubensgemeinschaften stellen durch Steu-
erung des Zutritts sicher, dass Ansammlungen von Personen in öffent-
lich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen Bereichen der Einrichtung, 
die von einer Mehrzahl

von Personen benutzt werden, vermieden werden. Sie sind zur Zusam-
menarbeit mit dem zuständigen Gesundheitsamt hinsichtlich der Kon-
taktnachverfolgung im Falle von Infektionen verpflichtet.
(3) In geschlossenen Räumen gilt für Teilnehmende die Maskenpflicht 
nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Ausgenommen sind Geistliche sowie Lekto-
rinnen und Lektoren, Vorbeterinnen und Vorbeter, Kantorinnen und 
Kantoren, Vorsängerinnen und Vorsänger unter Einhaltung zusätzlicher 
Schutzmaßnahmen, die sich aus den Infektionsschutzkonzepten der 
Religions- oder Glaubensgemeinschaften ergeben.
(4) Die Religions- oder Glaubensgemeinschaften oder ihre Dachorga-
nisationen erstellen Infektionsschutzkonzepte, in denen das Nähere zu 
den Schutzmaßnahmen, insbesondere die Sicherstellung der Kontakt-
nachverfolgung, geregelt wird und legen diese nach Aufforderung dem 
zuständigen Gesundheitsamt vor.

Teil 4
Wirtschaftsleben
§ 4
Untersagung der Öffnung oder Durchführung
Untersagt ist die Öffnung oder Durchführung von
1. Clubs, Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen,
2. Kirmes, Volksfesten und ähnlichen Einrichtungen,
3. Prostitutionsgewerbe im Sinne des § 2 Abs. 3 des Prostituierten-

schutzgesetzes vom 21. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2372) in der je-
weils geltenden Fassung.

§ 5
Voraussetzungen für die Öffnung
von öffentlichen oder gewerblichen Einrichtungen
(1) Ämter, Behörden, Verwaltungen, der Rechtspflege dienende Ein-
richtungen (einschließlich der Notariate und Rechtsanwaltskanzleien), 
Zulassungsstellen, Bau-, Betriebs- und Wertstoffhöfe oder ähnliche 
öffentliche Einrichtungen können unter Beachtung der allgemeinen 
Schutzmaßnahmen öffnen, soweit in dieser Verordnung nichts Abwei-
chendes bestimmt ist. Abhol-, Liefer- und Bringdienste öffentlicher Ein-
richtungen sind nach vorheriger Bestellung unter Beachtung der allge-
meinen Schutzmaßnahmen zulässig.
(2) Gewerbliche Einrichtungen sind, soweit in dieser Verordnung nichts 
Abweichendes bestimmt ist, für den Kundenverkehr geschlossen. Ab-
hol-, Liefer- und Bringdienste gewerblicher Einrichtungen sind nach vor-
heriger Bestellung unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen 
zulässig.

(3) Von der Schließung nach Absatz 2 Satz 1 ausgenommen sind
1. Einzelhandelsbetriebe für Lebensmittel, Direktvermarkter von Le-

bensmitteln, Getränkemärkte, Drogerien, Babyfachmärkte,
2. Verkaufsstände auf Wochenmärkten, deren Warenangebot den zu-

lässigen Einzelhandelsbetrieben entspricht,
3. Apotheken, Sanitätshäuser, Reformhäuser,
4. Tankstellen,
5. Banken und Sparkassen, Poststellen,
6. Reinigungen, Waschsalons,
7. Zeitungs- und Zeitschriftenverkauf,
8. Tierbedarfsmärkte und Futtermittelmärkte,
9. Großhandel.
Bietet eine Einrichtung neben den in Satz 1 genannten Waren oder 
Dienstleistungen weitere Waren oder Dienstleistungen an, ist dies zuläs-
sig, soweit das weitere Waren- oder Dienstleistungsangebot nicht den 
Schwerpunkt des Verkaufssortiments oder Angebots bildet.
(4) In den Einrichtungen nach den Absätzen 1 und 3 gelten vorbehaltlich 
der Bestimmungen des § 2 Abs. 4 sowohl in geschlossenen Räumen als 
auch im Freien, insbesondere in Wartesituationen, das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und 
die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7. Die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4 gilt auch im unmittelbaren Umfeld der Einrichtung oder 
auf Parkplätzen.
Die Personenbegrenzung nach § 1 Abs. 7 gilt nicht

1. für Stellen und Einrichtungen, die öffentlich-rechtliche Aufgaben 
wahrnehmen,

2. auf Wochenmärkten gemäß Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 sowie
3. in persönlichen Beratungsgesprächen, wenn sich ausschließlich 

Personen, die höchstens zwei Hausständen angehören, in einem 
Raum aufhalten.

§ 6
Betriebs- und Dienstleistungsbeschränkungen, Be-
triebsverbote
(1) In allen Arbeits- und Betriebsstätten sowie Lernorten nach § 5 Abs. 
2 Nr. 6 BBiG bzw. § 26 Abs. 2 Nr. 6 HwO gilt die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3 Satz 4. Satz 1 gilt zwischen den dort beschäftigten Personen 
nicht, sofern am jeweiligen Platz der Arbeits- oder Betriebsstätte der 
Mindestabstand von 1,5 Metern im Sinne des § 1 Abs. 2 eingehalten 
werden kann.
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und der hierzu gehörenden Einrichtungen, wie beispielsweise dem Auf-
enthalt an Haltestellen, Bahnsteigen oder Einrichtungen der Fluggastab-
fertigung, gelten die allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Satz 1 gilt auch für den freige-
stellten Schülerverkehr und andere Personenverkehre gemäß Freistel-
lungs-Verordnung vom 30. August 1962 (BGBl. I S. 601) in der jeweils 
geltenden Fassung sowie für Taxi- und Mietwagenverkehre. Ein Fahr-
scheinverkauf bei der Fahrerin oder dem Fahrer ist nur zulässig, wenn 
Trennvorrichtungen in den Fahrzeugen vorhanden sind. Der Verkauf und 
Verzehr von alkoholischen Getränken in den Verkehrsmitteln des öffent-
lichen Personennahverkehrs ist untersagt.
(2) Die Beförderung von Schülerinnen und Schülern gemäß § 69 des 
Schulgesetzes (SchulG) oder § 33 des Privatschulgesetzes (PrivSchG) 
darf nicht mit der Begründung verweigert werden, dass diese keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen.
(3) Seilbahnen, Sesselbahnen und ähnliche Einrichtungen sind ge-
schlossen.
(4) Die Durchführung von Reisebusreisen, Schiffsreisen oder ähnlichen 
Angeboten ist unzulässig.

Teil 5
Sport und Freizeit
§ 10
Sport
(1) Training und Wettkampf im Amateur- und Freizeitsport in Mann-
schaftsportarten und im Kontaktsport sind untersagt. Die sportliche 
Betätigung im Amateur- und Freizeitsport in Einzelsportarten auf und 
in allen öffentlichen und privaten Sportanlagen ist nur im Freien und nur 
alleine, zu zweit oder mit Personen, die dem eigenen Hausstand ange-
hören, zulässig.
Im Übrigen gilt das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 während der 
gesamten sportlichen Betätigung. Zuschauerinnen und Zuschauer sind 
nicht zugelassen; ausgenommen sind Verwandte ersten und zweiten 
Grades bei der sportlichen Betätigung Minderjähriger.
(2) Schwimm- und Spaßbäder, Saunen, Thermen, Fitnessstudios und 
ähnliche Einrichtungen sind geschlossen.
(3) Der Trainings- und Wettkampfbetrieb des Profi- und Spitzensports 
ist auf und in öffentlichen und privaten Sportanlagen zulässig, sofern ein 
von den Sportfachverbänden oder Ligaverantwortlichen erstelltes Hygi-
enekonzept vorliegt und beachtet wird.
Zuschauerinnen und Zuschauer sind nicht gestattet.

Spitzen- und Profisport im Sinne des Satzes 1 betreiben:
1. Bundes- und Landeskaderathletinnen und -athleten in olympischen 

Disziplinen (Olympiakader, Perspektivkader, Ergänzungskader, 
Nachwuchskader 1, Nachwuchskader 2, Landeskader) sowie Bun-
des- und Landeskaderathletinnen und -athleten in paralympischen 
Disziplinen (Paralympicskader, Perspektivkader, Teamkader, Nach-
wuchskader 1, Nachwuchskader 2, Landeskader), welche von den 
zuständigen Bundes- oder Landesverbänden anerkannt sind;

2. Mannschaften aller olympischen und paralympischen Sportarten 
der 1. bis 3. Ligen sowie der Regionalliga im Männerfußball; dar-
über hinaus Profimannschaften in nicht olympischen und nicht pa-
ralympischen Sportarten; unter Profisport ist die bezahlte Vollzeit-
tätigkeit von Berufssportlern in Kapitalgesellschaften oder in den 
Wirtschaftsbetrieben von Vereinen zu verstehen;

3. Mannschaften der höchsten Spielklassen der Jugend- und Nach-
wuchsaltersklassen U 17 oder älter sowie Spieler und Spielerinnen 
der Bundes- und Landeskader der Altersklassen U 15 und U 16, 
sofern die Mannschaften oder Spielerinnen und Spieler an einem 
vom zuständigen Spitzenfachverband zertifizierten Nachwuchsleis-
tungszentrum trainieren;

4. Wirtschaftlich selbstständige, vereins- oder verbandsungebundene 
Profisportlerinnen und -sportler ohne Bundeskaderstatus sowie

5. sonstige Athletinnen und Athleten, die sich bereits für die Teilnah-
me an bevorstehenden Europa- und Weltmeisterschaften qualifiziert 
haben oder im Jahr 2021 qualifizieren können.

§ 11
Freizeit
(1) Geschlossen sind:
1. Messen, Spezialmärkte und ähnliche Einrichtungen,
2. Freizeitparks und ähnliche Einrichtungen,
3. zoologische Gärten, Tierparks, botanische Gärten und ähnliche Ein-

richtungen,
4. Spielhallen, Spielbanken, Wettvermittlungsstellen und ähnliche Ein-

richtungen.
Abweichend von Satz 1 Nr. 4 dürfen Wettvermittlungsstellen kurzzeitig 
zur Wettabgabe betreten werden; die Betreiberin oder der Betreiber 
stellt durch geeignete Maßnahmen sicher, dass ein darüber hinausge-
hendes Verweilen unterbleibt.
(2) Auf Spielplätzen ist möglichst das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 zu beachten.
Für anwesende Erwachsene gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.

(2) Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe sind unter Beachtung der 
allgemeinen Schutzmaßnahmen befugt, ihre Tätigkeit auszuüben. Das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie die Maskenpflicht nach § 
1 Abs. 3 Satz 4 sind einzuhalten.
(3) Kann das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zwischen Perso-
nen wegen der Art der Dienstleistung nicht eingehalten werden, wie in 
Friseursalons, Kosmetikstudios, Wellnessmassagesalons, Tattoo- oder 
Piercing-Studios und ähnlichen Betrieben, ist die Tätigkeit untersagt. 
Erlaubt sind Dienstleistungen, die medizinischen Gründen dienen, wie 
solche von Optikern, Hörgeräteakustikern, in Fußpflegeeinrichtungen, 
bei der Podologie, bei Physio-, Ergo- und Logotherapien, beim Reha-
bilitationssport und Funktionstraining im Sinne des § 64 Abs. 1 Nr. 3 
und 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder Ähnliches. Es gilt die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4, sofern die Art der Dienstleistung 
dies zulässt.
Zusätzlich gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1.
(4) Alle ärztlichen Behandlungen sind erlaubt. Einrichtungen des Ge-
sundheitswesens bleiben unter Beachtung der notwendigen Hygiene- 
und Schutzmaßnahmen geöffnet. In Wartesituationen gemeinsam mit 
anderen Personen gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.

§ 7
Gastronomie
(1) Gastronomische Einrichtungen, insbesondere
1. Restaurants, Speisegaststätten, Bars, Kneipen, Cafés, Shisha-Bars 

und ähnliche Einrichtungen,
2. Eisdielen, Eiscafés und ähnliche Einrichtungen,
3. Vinotheken, Probierstuben und ähnliche Einrichtungen,
4. Angebote von Tagesausflugsschiffen einschließlich des gastronomi-

schen Angebots und ähnliche Einrichtungen sind geschlossen. Ab-
hol-, Liefer- und Bringdienste sowie der Straßenverkauf (ohne Alko-
holausschank) und Ab-Hof-Verkauf sind erlaubt. Für sie gelten die 
allgemeinen Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot 
nach § 1 Abs. 2 Satz 1 und die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4.

(2) Kantinen und Mensen, die ausschließlich die Versorgung der betref-
fenden Einrichtung vornehmen, sind nur nach Maßgabe der Sätze 2 bis 
6 und unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen geöffnet. 
Ein Verzehr von Speisen und Getränken in den Räumlichkeiten
der Kantine oder Mensa in Kindertagesstätten und Schulen ist nach 
Maßgabe der in diesen Einrichtungen geltenden Schutzmaßnahmen zu-
lässig. Im Übrigen ist er nur zulässig, wenn die Arbeitsabläufe oder die 
räumliche Situation des Betriebes oder der Einrichtung dies erfordern. 
In den in Satz 3 genannten Fällen gelten das Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht 
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 
3 Satz 4 entfällt nur am Platz. Im Übrigen gilt Absatz 1 Satz 2 und 3 
entsprechend.

§ 8
Hotellerie, Beherbergungsbetriebe
(1) Einrichtungen des Beherbergungsgewerbes, insbesondere
1. Hotels, Hotels garnis, Pensionen, Gasthöfe, Gästehäuser und ähn-

liche Einrichtungen,
2. Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Privatquartiere und ähnliche Ein-

richtungen,
3. Jugendherbergen, Familienferienstätten, Jugendbildungsstätten, 

Erholungs-, Ferien- und Schulungsheime, Ferienzentren und ähn-
liche Einrichtungen,

4. Campingplätze, Reisemobilplätze, Wohnmobilstellplätze und ähnli-
che Einrichtungen

sind geschlossen. Sie können bei Bedarf ausschließlich für den nicht 
touristischen Reiseverkehr unter Beachtung der allgemeinen Schutz-
maßnahmen öffnen.
(2) Es gilt die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 für 
die Kontaktdaten sämtlicher Gäste. Die Aufbewahrungspflicht nach § 30 
Abs. 4 des Bundesmeldegesetzes bleibt unberührt.
(3) In allen öffentlich zugänglichen Bereichen der Einrichtung gilt das 
Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 sowie innerhalb der Räumlich-
keiten der Einrichtung die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Der 
Betreiber der Einrichtung hat durch Steuerung des Zutritts Ansammlun-
gen von Personen in öffentlich zugänglichen oder Gästen vorbehaltenen 
Bereichen der Einrichtung, die von einer Mehrzahl von Personen benutzt 
werden, zu vermeiden.
(4) Für die gastronomischen Angebote zur Versorgung von nicht touris-
tisch Reisenden in der Einrichtung gelten das Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht 
zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8. Die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 
3 Satz 4 entfällt nur am Platz. Bei der Erbringung von Dienstleistungen, 
dem Angebot von Freizeitaktivitäten, Sport oder Wellnessangeboten 
gelten die übrigen Bestimmungen dieser Verordnung.

§ 9
Nutzung von Verkehrsmitteln, Schülerbeförderung
(1) Bei Nutzung von Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah- und 
Fernverkehrs und des gewerblichen Passagierverkehrs auf Flughäfen 
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§ 13
Kindertageseinrichtungen
(1) An allen Kindertageseinrichtungen findet im Rahmen eines „Regel-
betriebs bei dringendem Bedarf“ die Betreuung der Kinder statt, deren 
Eltern eine Betreuung nicht möglich ist.
(2) Auf die jeweils gültigen Leitlinien zum Betrieb von Kindertagesein-
richtungen und die jeweils gültigen Hygiene-Empfehlungen sowie die 
„Hinweise zur Wahl des Elternausschusses“, jeweils aktuell veröffent-
licht auf der Internetseite der Landesregierung (www.corona.rlp.de), wird 
hingewiesen.
(3) Personen, die bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind 
oder in häuslicher Gemeinschaft mit infizierten Personen leben, müssen 
dem Einrichtungsbetrieb fernbleiben.
Darüber hinaus findet für Kindertageseinrichtungen die Regelung des 
§ 1 Abs. 1 Satz 6 Anwendung. Personen müssen dem Einrichtungs-
betrieb fernbleiben, wenn sie mit Kontaktpersonen der Kategorie I der 
Definition durch das Robert-Koch-Institut in einem Haushalt leben und 
diese Kontaktpersonen selbst auch eine Symptomatik einer COVID-
19-Erkrankung aufweisen.
(4) Für jugendliche und erwachsene Personen, die sich im Einrichtungs-
betrieb oder in einer unmittelbaren Hol- oder Bringsituation am Einrich-
tungsbetrieb aufhalten, gilt die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4. Die 
Maskenpflicht gilt abweichend von § 1 Abs. 4 Nr. 1 für Kinder auch nach 
Vollendung des sechsten Lebensjahres in der sie betreuenden Kinderta-
geseinrichtung nicht; dies gilt nicht für Schulkinder in der Kindertages-
betreuung nach § 6 des Kindertagesstättengesetzes vom 15. März 1991 
(GVBl. S. 79, BS 216-10) in der jeweils geltenden Fassung. Die Mas-
kenpflicht nach Satz 1 gilt nicht für in der Einrichtung tätige Personen 
während ihrer pädagogischen Interaktionen mit den in der Einrichtung 
betreuten Kindern oder soweit Ausnahmen nach § 1 Abs. 4 Nr. 2 und 3 
vorliegen oder der Mindestabstand zwischen den in Satz 1 genannten 
Personen von 1,5 Metern durchgängig eingehalten wird.
(5) Die Wahl des Elternausschusses soll in der Regel als Briefwahl durch-
geführt werden, wenn vor Ort die durchgängige Einhaltung der allge-
meinen Schutzmaßnahmen, insbesondere das Abstandsgebot nach § 1 
Abs. 2 Satz 1, nicht sichergestellt werden kann.
Wahlberechtigten, die aus epidemiologischen Gründen nicht an den 
Veranstaltungen zur Stimmabgabe teilnehmen können, insbesondere 
Personen nach Absatz 3 oder § 1 Abs. 1 Satz 6, ist die Möglichkeit zur 
Briefwahl zu geben.

§ 14
Hochschulen, Außerschulische Bildungsmaßnahmen 
und Aus-, Fort- und Weiterbildung
(1) Findet forschende und lehrende Tätigkeit an Hochschulen und öf-
fentlich geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtungen nicht 
digital statt, sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen zu beachten. Die 
Hochschulen haben für ihre Einrichtungen Hygienekonzepte zu erstel-
len. Insbesondere gelten das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1, die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfas-
sung nach § 1 Abs. 8 Satz 1. Vom Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
kann abgewichen werden, wenn die forschende oder lehrende Tätigkeit 
dies zwingend erforderlich macht, insbesondere wenn das Studienfach 
praktische Elemente beinhaltet, bei denen die Einhaltung des Abstands-
gebots nicht möglich ist.
(2) Bildungsangebote in öffentlichen oder privaten Einrichtungen außer-
halb der allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen sowie außer-
halb der Lernorte nach § 5 Abs. 2 Nr. 6 BBiG bzw. § 26 Abs. 2 Nr. 6 
HwO, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder privatrechtlicher Ver-
einbarungen integraler Bestandteil eines Ausbildungsverhältnisses sind, 
sind nur digital zulässig. Über eine von Satz 1 abweichende regionale 
oder landesweite Öffnung einzelner Einrichtungen für Präsenzveranstal-
tungen entscheidet das für den jeweiligen Bildungsbereich zuständige 
Ministerium im Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Ange-
legenheiten zuständigen Ministerium. Nicht aufschiebbare Prüfungen 
nach den §§ 37 und 48 des Berufsbildungsgesetzes (BBiG) vom 4. Mai 
2020 (BGBl. I S. 920) in der jeweils geltenden Fassung sowie nach den 
§§ 31, 39, 45 und 51 a der Handwerksordnung (HwO) in der Fassung 
vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074; 2006 I S. 2095) in der jeweils 
geltenden Fassung oder vergleichbare bundes- oder landesrechtlich ge-
regelte und nicht aufschiebbare Prüfungen sowie die zur Durchführung 
dieser Prüfungen zwingend erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen, 
auch beispielsweise in überbetrieblichen Berufsbildungsstätten, sind 
abweichend von Satz 1 in Präsenzform unter Beachtung der allgemei-
nen Schutzmaßnahmen auch in öffentlichen und privaten Einrichtungen 
zulässig. Gleiches gilt für nicht aufschiebbare Prüfungen, die auf Grund-
lage einer Verordnung nach den §§ 53, 54 oder 58 BBiG oder den §§ 42 
oder 42 j HwO vorgenommen werden. Es gilt § 12 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 
3 Satz 2 bis 7 entsprechend. Für Sport- und Bewegungsangebote in öf-
fentlichen und privaten Einrichtungen außerhalb der allgemeinbildenden 
und berufsbildenden Schulen gilt § 10 entsprechend.
(3) Absatz 2 gilt auch für entsprechende Bildungsangebote von Einzel-
personen und für Maßnahmen von Dienstleistern, die Leistungen zur 
Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch oder 
Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung nach dem Dritten Buch Sozi-
algesetzbuch umsetzen, sowie für arbeitsmarktpolitische Projekte, die 
aus Landesmitteln oder Mitteln des Europäischen Sozialfonds gefördert 

Teil 6
Bildung und Kultur
§ 12
Schulen, Staatliche Studienseminare für Lehrämter
(1) Der Schulbetrieb einschließlich des Schulsports findet gemäß den 
Vorgaben des für die Angelegenheiten des Schul- und Unterrichtswe-
sens zuständigen Ministeriums im Einvernehmen mit dem für die ge-
sundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium statt. Der 
„Hygieneplan-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht 
auf der Internetseite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils gel-
tenden Fassung, ist anzuwenden; dabei gelten die Maskenpflicht nach 
§ 1 Abs. 3 Satz 4 und die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 
8 Satz 1 nach Maßgabe des „Hygieneplans-Corona für die Schulen in 
Rheinland-Pfalz“. Sofern der reguläre Unterricht wegen der in den Sät-
zen 1 und 2 genannten Vorgaben nicht im vorgesehenen Umfang als 
Präsenzunterricht stattfindet, erfüllen die Schulen ihren Bildungs- und 
Erziehungsauftrag durch ein pädagogisches Angebot, das auch in häus-
licher Arbeit wahrgenommen werden kann. Die Schulpflicht besteht fort 
und wird auch durch die Wahrnehmung des pädagogischen Angebots 
zur häuslichen Arbeit erfüllt. Schülerinnen und Schüler, die aus Infekti-
onsschutzgründen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen, erhalten ein 
pädagogisches Angebot zur häuslichen Arbeit.
(2) Befristet bis zum 31. Januar 2021 entfallen an allen Schulen in Rhein-
land-Pfalz sämtliche Schulveranstaltungen, insbesondere der Präsenz-
unterricht, mit Ausnahme der Abiturprüfungen sowie sonstiger nicht auf-
schiebbarer Prüfungen; auch Prüfungen für schulische Abschlüsse für 
Nichtschülerinnen und Nichtschüler können stattfinden. Absatz 1 Satz 
4 und 5 findet Anwendung. Es findet eine Notbetreuung gemäß Absatz 
6 statt. Über eine von Satz 1 abweichende regionale oder landesweite 
Öffnung einzelner Schularten und Klassenstufen für den Präsenzunter-
richt entscheidet das für die Angelegenheiten des Schul- und Unter-
richtswesens zuständige Ministerium im Einvernehmen mit dem für die 
gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium.
(3) Über die Regelungen in Absatz 1 hinaus gilt an allen Schulen die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 auch während des Unterrichts; 
ausgenommen sind die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, 
der Primarstufen an Förderschulen sowie Schulen mit dem Förder-
schwerpunkt ganzheitliche Entwicklung und dem Förderschwerpunkt 
motorische Entwicklung. Ausnahmen von der Maskenpflicht sind aus 
schulorganisatorischen oder persönlichen Gründen, soweit diese Grün-
de nicht dauerhaft bestehen, zeitlich begrenzt im erforderlichen Umfang 
zulässig. Dies gilt insbesondere bei Sportunterricht und in der Pause im 
Freien, zur Nahrungsaufnahme sowie bei Prüfungen und Kursarbeiten. 
§ 1 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 gilt entsprechend, mit der Maßgabe, dass die 
Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Einhaltung der Maskenpflicht 
durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft zu machen ist, aus der 
sich mindestens nachvollziehbar ergeben muss, auf welcher Grundlage 
die ärztliche Diagnose gestellt wurde und aus welchen Gründen das Tra-
gen einer Mund-Nasen-Bedeckung im konkreten Fall eine unzumutbare 
Belastung darstellt. Die Tatsache, dass die ärztliche Bescheinigung vor-
gelegt wurde, die ausstellende Ärztin oder der ausstellende Arzt sowie 
ein eventueller Gültigkeitszeitraum der Bescheinigung darf in der Schü-
lerakte dokumentiert werden. Das Fertigen einer Kopie ist nicht zulässig. 
In den Fällen des Satzes 2 ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen einzuhalten. Näheres regelt der „Hygieneplan-Corona 
für die Schulen in Rheinland-Pfalz“.
(4) Die Regelungen zur Befreiung von der Maskenpflicht gelten entspre-
chend für eine etwaige Befreiung von Schülerinnen und Schülern von 
der Pflicht zur Teilnahme am Präsenzunterricht.
(5) Abweichungen von den in Absatz 1 genannten Vorgaben sind für 
Schulen in freier Trägerschaft möglich; sie bedürfen der Zustimmung 
der Schulbehörde.
(6) Während der Geltung der Maßnahmen nach Absatz 2 wird eine schu-
lische Notbetreuung eingerichtet. Schülerinnen und Schüler mit sonder-
pädagogischem Förderbedarf, Schülerinnen und Schüler, deren häusli-
che Lernsituation nicht ausreichend förderlich ist, und Schülerinnen und 
Schüler der Klassenstufen 1 bis 7, bei denen eine häusliche Betreuung 
nicht oder nur teilweise gewährleistet werden kann, können die Notbe-
treuung in Anspruch nehmen. Soweit Schülerinnen und Schüler an der 
Notbetreuung in den Schulen teilnehmen, findet dort ein an die Situa-
tion angepasstes pädagogisches Angebot statt. Für Schülerinnen und 
Schüler sowie Lehrkräfte und andere Personen in der Notbetreuung gilt 
auch während der Betreuungsmaßnahmen die Maskenpflicht nach § 1 
Abs. 3 Satz 4.
(7) Die Durchführung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen an 
den Staatlichen Studienseminaren für Lehrämter richtet sich nach den 
Vorgaben des für die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung zuständigen 
Ministeriums und erfolgt unter Beachtung des „Hygieneplans Corona für 
die Studienseminare in Rheinland-Pfalz“, veröffentlicht auf der Internet-
seite des Ministeriums für Bildung, in seiner jeweils geltenden Fassung.
(8) Für Schulen für Gesundheitsfachberufe nach dem Landesgesetz 
über die Gesundheitsfachberufe vom 7. Juli 2009 (GVBl. S. 265, BS 
2124-11) in der jeweils geltenden Fassung sowie für Pflegeschulen nach 
§ 1 Abs. 1 Nr. 2 und 3 des Landesgesetzes zur Ausführung des Pfle-
geberufegesetzes vom 3. Juni 2020 (GVBl. S. 212, BS 2124-13) in der 
jeweils geltenden Fassung gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 4 
entsprechend.
Zulässig sind ausschließlich digitale Angebote.
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terinnen und Mitarbeiter sowie andere Personen in den jeweiligen Ein-
richtungen nicht gefährdet werden.

§ 17
Krankenhäuser
(1) Krankenhäuser, die in den Krankenhausplan des Landes Rheinland-
Pfalz 2019 bis 2025 aufgenommen sind, die Universitätsmedizin der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz und Krankenhäuser mit Versor-
gungsvertrag nach § 109 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch, die 
zum 29. April 2020 über Intensivbehandlungsbetten mit Beatmungs-
möglichkeit verfügen und im Register der Deutschen Interdisziplinären 
Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI-Register) registriert 
und gelistet sind, haben ihre Intensivbehandlungsbetten mit Beat-
mungsmöglichkeit im jeweils notwendigen Umfang, mindestens jedoch 
20 v. H. ihrer jeweiligen Kapazitäten, und die Behandlungskapazitäten 
der Normalversorgung in Isolierstationen im jeweils notwendigen Um-
fang einschließlich des für die Versorgung und Behandlung notwendigen 
Personals jederzeit für die Versorgung und Behandlung von Patientinnen 
und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung vorzuhalten.
(2) Sollte ein Anstieg der Reproduktionsrate bei den Infektionen mit dem 
Coronavirus SARSCoV-2 dies nach Feststellung des Ministeriums für 
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie erforderlich machen, ha-
ben die in Absatz 1 genannten Krankenhäuser innerhalb von 72 Stunden 
nach dieser Feststellung weitere Intensivbehandlungsbetten mit
Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und Be-
handlung notwendigen Personals für die Versorgung und Behandlung 
von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung zu or-
ganisieren und vorzuhalten.
(3) Die Krankenhäuser erstellen individuelle Organisationskonzepte, die 
eine dynamische Anpassung der Kapazitäten an das Infektionsgesche-
hen zulassen und geben diese dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Ge-
sundheit und Demografie bekannt.
(4) Die Koordination in den fünf Versorgungsgebieten gemäß Kranken-
hausplan des Landes Rheinland-Pfalz 2019 bis 2025, ein kontinuierli-
ches Monitoring des Infektionsgeschehens, insbesondere der aktuellen 
Entwicklung der Infektionszahlen und der Reproduktionszahl der Infor-
mationen des DIVI-Registers, sowie der ständige Informationsaustausch 
mit den kooperierenden Krankenhäusern in den fünf Versorgungsgebie-
ten erfolgen, in enger Abstimmung mit dem Ministerium für Soziales, 
Arbeit, Gesundheit und Demografie, weiterhin durch die Krankenhäuser 
der Maximal- und Schwerpunktversorgung, denen dies durch Bescheid 
des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 
30. März 2020 als besondere Aufgabe zugewiesen wurde.

§ 18
Erfassung von Behandlungskapazitäten
(1) Zur zentralen landesweiten Information der Landesregierung und zur 
Koordination der Behandlungskapazitäten erfassen alle in der Versor-
gung von Patientinnen und Patienten mit einer COVID-19-Erkrankung 
tätigen Einrichtungen fortlaufend, mindestens einmal täglich, die CO-
VID-19-Fallzahlen, die belegten und verfügbaren Intensivbetten sowie 
die belegten und verfügbaren Beatmungsplätze und melden diese Daten 
elektronisch an das Informationssystem „Zentrale Landesweite Behand-
lungskapazitäten (ZLB)“ der Länder Rheinland-Pfalz und Saarland und 
an das COVID-19-Register Rheinland-Pfalz.
(2) Die Leitungen von Einrichtungen nach Absatz 3, die Geräte, welche 
zur invasiven oder nicht invasiven Beatmung von Menschen geeignet 
sind (Beatmungsgeräte), besitzen, sind verpflichtet, unverzüglich dem 
für ihre Einrichtung zuständigen Gesundheitsamt Folgendes zu melden:

1. den Namen und die Anschrift der Einrichtung,
2. die Anzahl ihrer Beatmungsgeräte,
3. den Hersteller und die Typenbezeichnung ihrer Beatmungsgeräte,
4. Angaben zur Funktionsfähigkeit ihrer Beatmungsgeräte,
5. Ansprechpersonen und Kontaktdaten, sodass eine jederzeitige Er-

reichbarkeit der Einrichtung sichergestellt ist, sowie
6. jede Änderung hinsichtlich der gemeldeten Angaben zu den Num-

mern 1 bis 5.
Die in Absatz 3 Nr. 4 und 5 genannten Einrichtungen sind von der Melde-
pflicht nach Satz 1 befreit, soweit sie diese Angaben bereits in anderer 
geeigneter Form dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und 
Demografie zur Verfügung stellen.

(3) Einrichtungen im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 sind insbesondere:
1. Einrichtungen für ambulantes Operieren,
2. stationäre und ambulante Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtun-

gen,
3. Dialyseeinrichtungen,
4. zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünften Buches Sozi-

algesetzbuch,
5. Privatkrankenanstalten nach § 30 Abs. 1 Satz 1 der Gewerbeord-

nung, soweit diese nicht zugleich ein zugelassenes Krankenhaus 
nach § 108 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch sind,

6. Behandlungs- oder Versorgungseinrichtungen, die mit einer der in 
Nummer 1 bis 5 genannten Einrichtungen oder mit Krankenhäusern 
vergleichbar sind,

werden.
(4) Angebote von Fahrschulen sowie die Aus- und Weiterbildung der 
amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüferinnen und Prüfer für 
den Kraftfahrzeugverkehr oder deren Auditierung sowie für Flugschulen 
sind in Präsenzform nicht zulässig. Ausgenommen hiervon sind Ange-
bote von Fahrschulen hinsichtlich der Ausbildung der Führerscheinklas-
sen C und D sowie Angebote von Bildungsträgern der Berufskraftfah-
rerqualifikation.
(5) Angebote der Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit sind nur als Ein-
zelangebote zulässig.

§ 15
Kultur
(1) Öffentliche und gewerbliche Kultureinrichtungen, insbesondere
1. Kinos, Theater, Konzerthäuser, Kleinkunstbühnen, Museen und ähn-

liche Einrichtungen,
2. Zirkusse und ähnliche Einrichtungen
sind geschlossen.
(2) Proben- und Auftrittsbetrieb der Breiten- und Laienkultur ist unter-
sagt. Außerschulischer Musikunterricht ist in Präsenzform untersagt.
(3) Der Probenbetrieb sowie Aufführungen ohne Publikum zur Aufzeich-
nung oder Übertragung von professionellen Kulturangeboten sind unter 
Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen zulässig. Der Mindest-
abstand nach § 1 Abs. 2 Satz 1 zwischen den mitwirkenden Personen 
kann während der Probe oder Aufführung ohne Publikum unterschritten 
werden; dies gilt nicht für den Probenbetrieb sowie Aufführungen ohne 
Publikum zur Aufzeichnung oder Übertragung von Chören, Gesang, Bla-
sorchestern, Posaunenchören und weiteren Ensembles mit Blasinstru-
menten. Tätigkeiten, die zu verstärktem Aerosolausstoß führen, sollen 
nach Möglichkeit im Freien stattfinden.

Teil 7
Krankenhäuser und ähnliche Einrichtungen
§ 16
Besuchs- und Zutrittsregelungen für besondere Ein-
richtungen
(1) Einrichtungen nach § 23 Abs. 3 Nr. 1 und 3 bis 7 IfSG, ausgenommen 
Hospize, dürfen nicht für Zwecke des Besuchs von Patientinnen und 
Patienten betreten werden.
(2) Über den Zugang zu

1. Fachkrankenhäusern für Psychiatrie mit Ausnahme der Fachkran-
kenhäuser für Gerontopsychiatrie,

2. psychosomatischen Fachkrankenhäusern sowie
3. kinder- und jugendpsychiatrischen Fachkrankenhäusern,
jeweils einschließlich der zugehörigen Tageskliniken, entscheidet die 
Leitung der jeweiligen Einrichtung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für
1. Eltern, die ihr minderjähriges Kind besuchen,
2. die Ehegattin oder den Ehegatten, die Lebenspartnerin oder den 

Lebenspartner, die Verlobte oder den Verlobten, sonstige nahe An-
gehörige oder nahestehende Personen,

3. Seelsorgerinnen und Seelsorger, die in dieser Funktion die Einrich-
tung aufsuchen,

4. Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte sowie Notarinnen und Nota-
re, die in dieser Funktion die Einrichtung aufsuchen,

5. rechtliche Betreuerinnen und Betreuer, soweit ein persönlicher Kon-
takt zur Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben nach § 1896 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs erforderlich ist; Bevollmächtigte werden 
rechtlichen Betreuerinnen und Betreuern gleichgestellt,

6 . sonstige Personen, denen aufgrund hoheitlicher Aufgaben Zugang 
zu gewähren ist,

7. therapeutische oder medizinisch notwendige Besuche.

(4) Absatz 3 gilt nicht für Personen, die
1. Kontaktpersonen der Kategorien I und Il entsprechend der Definiti-

on durch das Robert-Koch-Institut sind,
2. bereits mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 infiziert sind,
3. erkennbare Atemwegsinfektionen haben oder
4. nach § 19 eingereist sind, solange eine Pflicht zur Absonderung be-

steht; die Ausnahmen des § 20 sind nicht anwendbar.
(5) Die Einrichtungen haben, im Einzelfall auch unter Auflagen, Ausnah-
men vom Betretungsverbot nach Absatz 1 oder von der Einschränkung 
nach Absatz 4 zuzulassen, wenn ein besonderes berechtigtes Interesse 
vorliegt. Ein besonderes berechtigtes Interesse liegt insbesondere bei 
Begleitung von Schwerkranken oder Sterbenden oder Begleitung von 
Geburten vor. Die Einrichtungen haben die notwendigen hygienischen 
Schutzmaßnahmen zu treffen und deren Einhaltung zu kontrollieren. 
Minderjährigen unter 16 Jahren und Personen mit erkennbaren Atem-
wegsinfektionen ist der Zutritt zu einer Einrichtung nach Absatz 1 un-
tersagt.
(6) Sofern das Betreten einer in Absatz 1 genannten Einrichtung nach 
den Bestimmungen der Absätze 2, 3 und 5 zulässig ist, muss dennoch 
durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt werden, dass Mitarbei-
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dern. Die nach § 47 des Asylgesetzes in einer solchen Aufnahmeeinrich-
tung wohnpflichtigen Personen sind beim Auftreten von Symptomen, 
die auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der 
dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, 
verpflichtet, den Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber unverzüglich 
zu informieren, sich in eine zugewiesene, geeignete Unterkunft zu bege-
ben und sich dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mög-
liche Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 ständig abzusondern. 
Die Aufnahmeeinrichtung hat das zuständige Gesundheitsamt hierüber 
unverzüglich zu informieren. Die Aufnahmeeinrichtung kann den Betrof-
fenen jederzeit neue Unterbringungsbereiche zuweisen und Ausnahmen 
von den Verpflichtungen der Sätze 1 und 2 zulassen.
(6) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende des Landes aufgenommen 
werden, haben unmittelbar nach der Aufnahme auf Anforderung des 
zuständigen Gesundheitsamts oder der Aufnahmeeinrichtung ein ärzt-
liches Zeugnis nach Maßgabe der Sätze 2 und 3 darüber vorzulegen, 
dass bei ihnen keine Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind. Das ärztliche Zeug-
nis muss in deutscher, englischer oder französischer Sprache verfasst 
sein. Der zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert 
Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/
covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. Die Testung darf höchstens 
48 Stunden vor der Aufnahme in die Aufnahmeeinrichtung vorgenom-
men worden sein. Wird ein solches Zeugnis nicht vorgelegt, sind die 
genannten Personen verpflichtet, die ärztliche Untersuchung auf das 
Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu dulden. 
Dies umfasst auch eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen 
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 einschließlich einer 
Abstrichnahme zur Gewinnung des Probenmaterials.

§ 20
Ausnahmen
(1) Von § 19 Abs. 1 Satz 1 und 3 nicht erfasst sind Personen, die nur zur 
Durchreise in das Land Rheinland-Pfalz einreisen; diese haben das Ge-
biet des Landes Rheinland-Pfalz auf dem schnellsten Weg zu verlassen, 
um die Durchreise abzuschließen.

(2) Von § 19 Abs. 1 Satz 1 und 3 nicht erfasst sind
1. Personen, die sich weniger als 72 Stunden in einem Risikogebiet 

nach § 19 Abs. 4 aufgehalten haben oder aus einem Risikogebiet 
für bis zu 24 Stunden in das Bundesgebiet einreisen,

2. bei Aufenthalten von weniger als 72 Stunden
a) Personen, die einreisen aufgrund des Besuchs von Verwandten 
ersten Grades, der oder des nicht dem gleichen Hausstand angehö-
rigen Ehegattin oder Ehegatten, Lebenspartnerin oder Lebenspart-
ners oder Lebensgefährtin oder Lebensgefährten oder eines geteil-
ten Sorgerechts oder eines Umgangsrechts,
b) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Per-
sonen, deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung des Gesundheits-
wesens dringend erforderlich und unabdingbar ist, und dies durch 
den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber bescheinigt wird 
oder
c) bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte 
hochrangige Mitglieder des diplomatischen und konsularischen 
Dienstes, von Volksvertretungen und Regierungen, oder

3. bei Einhaltung angemessener Schutz- und Hygienekonzepte Per-
sonen,
a) die im Land Rheinland-Pfalz ihren Wohnsitz haben und die sich 
zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, ihres Studi-
ums oder ihrer Ausbildung an ihre Berufsausübungs-, Studien- oder 
Ausbildungsstätte in einem Risikogebiet nach § 19 Abs. 4 begeben 
und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren Wohnsitz 
zurückkehren (Grenzpendler),
b) die in einem Risikogebiet nach § 19 Abs. 4 ihren Wohnsitz haben 
und die sich zwingend notwendig zum Zweck ihrer Berufsausübung, 
ihres Studiums oder ihrer Ausbildung in das Land Rheinland-Pfalz 
begeben und regelmäßig, mindestens einmal wöchentlich, an ihren 
Wohnsitz zurückkehren (Grenzgänger) oder
c) die beruflich bedingt grenzüberschreitend Personen, Waren oder 
Güter auf der Straße, der Schiene, per Schiff oder per Flugzeug 
transportieren; die zwingende Notwendigkeit sowie die Einhaltung 
angemessener Schutz- und Hygienekonzepte sind durch den Ar-
beitgeber, den Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu be-
scheinigen.

(3) Von § 19 Abs. 1 Satz 1 und 3 nicht erfasst sind Personen sowie de-
ren Hausstände, die über ein negatives Testergebnis in Bezug auf eine 
Infektion mit dem Coronavirus SARSCoV-2 im Sinne der Sätze 2 bis 5 
verfügen und

1. deren Tätigkeit für die Aufrechterhaltung
a) der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens, insbesondere 
Ärzte, Pflegekräfte, unterstützendes medizinisches Personal und 
24-Stunden-Betreuungskräfte,
b) der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,
c) der Pflege diplomatischer und konsularischer Beziehungen,

7. Einrichtungen für ambulante Entbindungen nach § 24 f des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch,

8. Arztpraxen und Zahnarztpraxen,
9. Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe,
10. Tierkliniken und ähnliche Einrichtungen,
11. Sanitätshäuser sowie
12. Kranken- und Pflegekassen.
(4) Die Gesundheitsämter sind verpflichtet, Meldungen nach Absatz 2 
Satz 1 Nr. 6 unverzüglich dem Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesund-
heit und Demografie weiterzuleiten.

Teil 8
Quarantänemaßnahmen für Ein- und Rückreisende 
und gruppenbezogene Maßnahmen
§ 19
Absonderung für Ein- und Rückreisende, Beobach-
tung
(1) Personen, die auf dem Land-, See- oder Luftweg aus dem Ausland in 
das Land Rheinland-Pfalz einreisen und sich zu einem beliebigen Zeit-
punkt in den letzten zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet im 
Sinne des Absatzes 4 aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unver-
züglich nach der Einreise auf direktem Weg in die Haupt- oder Neben-
wohnung oder in eine andere, eine Absonderung ermöglichende Unter-
kunft zu begeben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen nach ihrer 
Einreise ständig dort abzusondern; dies gilt auch für Personen, die zu-
nächst in ein anderes Land der Bundesrepublik Deutschland eingereist 
sind. Den in Satz 1 genannten Personen ist es in diesem Zeitraum nicht 
gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht ihrem Haus-
stand angehören. Bis zu einer bundesrechtlichen Regelung sind die von 
Satz 1 erfassten Personen hiernach ferner verpflichtet, sich höchstens 
48 Stunden vor oder unmittelbar nach Einreise in die Bundesrepub-
lik Deutschland einer Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 zu unterziehen und müssen das auf Papier oder in einem 
elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder französischer 
Sprache vorliegende Testergebnis innerhalb von zehn Tagen nach der 
Einreise der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich vorlegen 
können. Der zu Grunde liegende Test muss die Anforderungen des Ro-
bert Koch-Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/
covid-19-tests veröffentlicht sind, erfüllen. Das Testergebnis nach Satz 3 
ist für mindestens zehn Tage nach Einreise aufzubewahren.
(2) Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind verpflichtet, un-
verzüglich nach der Einreise das für sie zuständige Gesundheitsamt zu 
kontaktieren und auf das Vorliegen der Verpflichtung nach Absatz 1 Satz 
1 und 3 hinzuweisen. Die Verpflichtung nach Satz 1 ist zu erfüllen

1. durch eine digitale Einreiseanmeldung unter https://www.einreise-
anmeldung.de, indem die Daten nach Abschnitt I Nr. 1 Satz 1 der 
Anordnungen betreffend den Reiseverkehr nach Feststellung einer 
epidemischen Lage von nationaler Tragweite durch den Deutschen 
Bundestag vom 5. November 2020 (BAnz AT 06.11.2020 B5) in der 
jeweils geltenden Fassung vollständig übermittelt und die erhaltene 
Bestätigung der erfolgreichen digitalen Einreiseanmeldung bei der 
Einreise mit sich geführt und auf Aufforderung dem Beförderer, im 
Falle des Abschnitts I Nr. 1 Satz 5 dieser Anordnungen der mit der 
polizeilichen Kontrolle des grenzüberschreitenden Verkehrs beauf-
tragten Behörde, vorgelegt wird oder

2. soweit in Ausnahmefällen eine Meldung nach Nummer 1 nicht mög-
lich war, durch die Abgabe einer schriftlichen Ersatzanmeldung 
nach dem Muster der Anlage 2 der Anordnungen betreffend den 
Reiseverkehr nach Feststellung einer epidemischen Lage von nati-
onaler Tragweite durch den Deutschen Bundestag vom 5. Novem-
ber 2020 (BAnz AT 06.11.2020 B5) in der jeweils geltenden Fassung 
(Aussteigekarte) an den Beförderer, im Falle des Abschnitts I Nr. 1 
Satz 5 dieser Anordnungen an die mit der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs beauftragte Behörde.

Die von Absatz 1 Satz 1 erfassten Personen sind ferner verpflichtet, das 
zuständige Gesundheitsamt unverzüglich zu informieren, wenn typische 
Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 wie Hus-
ten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacksverlust innerhalb 
von zehn Tagen nach der Einreise bei ihnen auftreten.
(3) Für die Zeit der Absonderung unterliegen die von Absatz 1 Satz 1 
erfassten Personen der Beobachtung durch das zuständige Gesund-
heitsamt.
(4) Risikogebiet im Sinne des Absatzes 1 ist ein Staat oder eine Regi-
on außerhalb der Bundesrepublik Deutschland, für den oder die zum 
Zeitpunkt der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein erhöhtes 
Risiko für eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht. 
Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt durch das Bundesministerium 
für Gesundheit im Einvernehmen mit dem Auswärtigen Amt und dem 
Bundeministerium des Innern, für Bau und Heimat und gilt mit Ablauf 
des ersten Tages nach Veröffentlichung durch das Robert Koch-Institut 
im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.
(5) Personen, die neu oder nach längerer Abwesenheit erneut in eine 
Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende des Landes aufgenommen 
werden, sind verpflichtet, sich in eine zugewiesene Unterkunft zu bege-
ben und sich für einen Zeitraum von zehn Tagen ständig dort abzuson-
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CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und Geschmacks-
verlust aufweisen. Treten bei einer den Absätzen 2 bis 5 unterfallenden 
Person binnen zehn Tagen nach der Einreise typische Symptome einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnup-
fen oder Geruchs- und Geschmacksverlust auf, so hat diese Person un-
verzüglich zur Durchführung einer Testung auf das Vorliegen einer Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein 
Testzentrum aufzusuchen.

§ 21
Verkürzung der Absonderungsdauer
(1) Die Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 endet frühestens ab dem 
fünften Tag nach der Einreise, wenn eine Person über ein negatives Tes-
tergebnis in Bezug auf eine Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 auf 
Papier oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer 
oder französischer Sprache verfügt und sie dieses innerhalb von zehn 
Tagen nach der Einreise dem zuständigen Gesundheitsamt auf Verlan-
gen unverzüglich vorlegt.
(2) Die zugrunde liegende Testung darf frühestens fünf Tage nach der 
Einreise in die Bundesrepublik Deutschland vorgenommen worden sein. 
Der zugrunde liegende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-
Instituts, die im Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-
19-tests veröffentlicht sind, erfüllen.
(3) Die Person muss das ärztliche Zeugnis für mindestens zehn Tage 
nach der Einreise aufbewahren.
(4) Die Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 wird für die Dauer, die zur 
Durchführung eines Tests nach Absatz 1 erforderlich ist, ausgesetzt.
(5) Treten bei einer dem Absatz 1 unterfallenden Person binnen zehn Ta-
gen nach der Einreise typische Symptome einer Infektion mit dem Coro-
navirus SARS CoV-2 wie Husten, Fieber, Schnupfen oder Geruchs- und 
Geschmacksverlust auf, so hat diese Person unverzüglich zur Durchfüh-
rung einer Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 eine Ärztin, einen Arzt oder ein Testzentrum aufzusuchen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten für dem § 20 Abs. 4 Nr. 3 unterfallende 
Personen entsprechend.

§ 22
Gruppenbezogene Maßnahmen
Bei besonderen gruppenbezogenen Arbeits- und Unterbringungssitua-
tionen, insbesondere bei Saisonarbeitskräften, die in Gruppen arbeiten 
und wohnen oder zum Zwecke der Aufnahme einer Tätigkeit in einer 
Gruppe anreisen, hat der Arbeitgeber die Arbeitsaufnahme vor ihrem 
Beginn bei der zuständigen Behörde anzuzeigen. Der Arbeitgeber hat 
gruppenbezogen besondere betriebliche Hygienemaßnahmen und Vor-
kehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe nach 
den derzeit einschlägigen fachlichen Standards, insbesondere nach 
Maßgabe der zuständigen Berufsgenossenschaft, zu ergreifen und die-
se zu dokumentieren. Die zuständige Behörde hat die Einhaltung zu 
überprüfen. Zimmer dürfen nur mit höchstens der halben sonst üblichen 
Belegungskapazität belegt werden; diese Einschränkung gilt nicht für 
Familien.

Teil 9
Allgemeinverfügungen
§ 23
(1) Allgemeinverfügungen der Kreisverwaltungen, in kreisfreien Städten 
der Stadtverwaltungen als Kreisordnungsbehörden, zur Bekämpfung 
des Coronavirus SARSCoV-2 nach dem Infektionsschutzgesetz sind im 
Einvernehmen mit dem für die gesundheitlichen Angelegenheiten zu-
ständigen Ministerium zu erlassen. Soweit diese Verordnung weiterge-
hende Schutzmaßnahmen enthält als Allgemeinverfügungen nach Satz 
1, werden diese Allgemeinverfügungen durch diese Verordnung ersetzt 
und sind aufzuheben.
(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für Allgemeinverfügungen, die den örtlichen 
und zeitlichen Umfang einer Maskenpflicht gemäß § 1 Abs. 3 Satz 3 
regeln.
(3) Landkreise und kreisfreie Städte, in denen die Zahl der Neuinfektio-
nen innerhalb von sieben Tagen bezogen auf 100.000 Einwohner (7-Ta-
ges-Inzidenz) nach den Veröffentlichungen des Robert Koch-Instituts 
über einem Wert von 200 liegt, stimmen im Einvernehmen mit dem für 
die gesundheitlichen Angelegenheiten zuständigen Ministerium über 
diese Verordnung hinausgehende zusätzliche Schutzmaßnahmen ab.

Teil 10
Bußgeldbestimmungen, Inkrafttreten, Außerkrafttre-
ten
§ 24
Ordnungswidrigkeiten
Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Abs. 1 a Nr. 24 IfSG handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 1 Abs. 2 Satz 1 das Abstandsgebot nicht einhält,
2. entgegen § 1 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 

Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
3. entgegen § 1 Abs. 5 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 

4 nicht einhält,

d) der Funktionsfähigkeit der Rechtspflege (einschließlich der Nota-
riate und Rechtsanwaltskanzleien),
e) der Funktionsfähigkeit von Volksvertretung, Regierung und Ver-
waltung des Bundes, der Länder und der Kommunen oder
f) der Funktionsfähigkeit der Organe der Europäischen Union und 
von

internationalen Organisationen unabdingbar ist; die Unabdingbarkeit ist 
durch den Dienstherrn, Arbeitgeber oder Auftraggeber zu bescheinigen,
2. die einreisen aufgrund

a) des Besuchs von Verwandten ersten oder zweiten Grades, der 
oder des nicht dem gleichen Hausstand angehörigen Ehegattin 
oder Ehegatten oder Lebenspartnerin oder Lebenspartners oder 
Lebensgefährtin oder Lebensgefährten oder eines geteilten Sorge-
rechts oder eines Umgangsrechts,
b) einer dringenden medizinischen Behandlung oder
c) des Beistands oder zur Pflege einer schutz- oder hilfebedürftigen 
Person,

3. die als Polizeivollzugskräfte aus dem Einsatz oder aus einsatzglei-
chen Verpflichtungen aus dem Ausland zurückkehren,

4. die sich für bis zu fünf Tage zwingend notwendig und unaufschieb-
bar beruflich veranlasst, wegen ihrer Ausbildung oder ihres Studi-
ums in einem Risikogebiet nach § 19 Abs. 4 aufgehalten haben oder 
in das Bundesgebiet einreisen; die zwingende Notwendigkeit und 
unaufschiebbare berufliche Veranlassung sind durch den Arbeitge-
ber, Auftraggeber oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen,

5. die zur Vorbereitung, Teilnahme, Durchführung und Nachbereitung 
internationaler Sportveranstaltungen durch das jeweilige Organisa-
tionskomitee akkreditiert werden oder von einem Bundessportfach-
verband zur Teilnahme an Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen 
eingeladen sind,

6. die als Urlaubsrückkehrer aus einem Risikogebiet im Sinne des § 19 
Abs. 4 zurückreisen und unmittelbar vor Rückreise in ihrem Urlaubs-
ort einen Test mit negativem Ergebnis in Bezug auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt haben, sofern
a) auf Grundlage einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepub-
lik Deutschland und der betroffenen nationalen Regierung vor Ort 
besondere epidemiologische Vorkehrungen (Schutz- und Hygiene-
konzept) für einen Urlaub in diesem Risikogebiet getroffen wurden 
(siehe Internetseite des Auswärtigen Amtes – https://www.auswa-
ertiges-amt.de – sowie des Robert Koch-Instituts – https://www.rki.
de –),
b) die Infektionslage in dem jeweiligen Risikogebiet der Nichterfül-
lung der Verpflichtung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht entgegensteht 
und
c) das Auswärtige Amt nicht wegen eines erhöhten Infektionsrisikos 
eine Reisewarnung unter https://www.auswaertigesamt.de/de/Rei-
seUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise für die betroffene 
Region ausgesprochen hat, oder

7. die zu Studien- oder Ausbildungszwecken für einen mindestens 
dreimonatigen Aufenthalt einreisen; dies ist durch den Arbeitgeber 
oder die Bildungseinrichtung zu bescheinigen.

Das Testergebnis ist innerhalb von zehn Tagen nach der Einreise dem 
zuständigen Gesundheitsamt auf Verlangen unverzüglich auf Papier 
oder in einem elektronischen Dokument in deutscher, englischer oder 
französischer Sprache vorzulegen. Die zugrunde liegende Testung darf 
entweder höchstens 48 Stunden vor Einreise vorgenommen worden 
sein oder muss unverzüglich vorgenommen werden. Der zugrunde lie-
gende Test muss die Anforderungen des Robert Koch-Instituts, die im 
Internet unter der Adresse https://www.rki.de/covid-19-tests veröffent-
licht sind, erfüllen. Das Testergebnis ist für mindestens zehn Tage nach 
der Einreise aufzubewahren.

(4) Von § 19 Abs. 1 Satz 1 und 3 nicht erfasst sind
1. Personen nach § 54 a IfSG,
2. Angehörige ausländischer Streitkräfte im Sinne des NATO-Truppen-

statuts, des Truppenstatuts der NATO-Partnerschaft für den Frieden 
(PfP Truppenstatut) und des Truppenstatuts der Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union (EU-Truppenstatut), die zu dienstlichen Zwe-
cken nach Deutschland einreisen oder dorthin zurückkehren, oder

3. Personen, die zum Zweck einer mindestens dreiwöchigen Arbeits-
aufnahme in das Bundesgebiet einreisen, wenn am Ort ihrer Un-
terbringung und ihrer Tätigkeit in den ersten zehn Tagen nach ihrer 
Einreise gruppenbezogen betriebliche Hygienemaßnahmen und 
Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der Arbeitsgruppe 
ergriffen werden, die einer Absonderung nach § 19 Abs. 1 Satz 1 
vergleichbar sind, sowie das Verlassen der Unterbringung nur zur 
Ausübung ihrer Tätigkeit gestattet ist; der Arbeitgeber zeigt die Ar-
beitsaufnahme vor ihrem Beginn bei der zuständigen Behörde an 
und dokumentiert die ergriffenen Maßnahmen und Vorkehrungen, 
die zuständige Behörde überprüft die Einhaltung der erforderlichen 
Voraussetzungen.

(5) In begründeten Fällen kann das zuständige Gesundheitsamt auf An-
trag weitere Ausnahmen bei Vorliegen eines triftigen Grundes zulassen.
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten nur, soweit die dort bezeichneten Personen 
keine typischen Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-
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43. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 1 ein dort genanntes Training oder einen 
dort genannten Wettkampf durchführt,

44. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 2 die dort genannte Personenbeschrän-
kung nicht einhält,

45. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 nicht einhält,

46. entgegen § 10 Abs. 1 Satz 4 Zuschauerinnen und Zuschauer zu-
lässt,

47. entgegen § 10 Abs. 2 eine dort genannte Einrichtung öffnet,
48. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 1 Training und Wettkämpfe durchführt, 

ohne dass ein Hygienekonzept vorliegt oder bei Vorliegen eines sol-
chen gegen dieses verstößt,

49. entgegen § 10 Abs. 3 Satz 2 Zuschauerinnen und Zuschauer zu-
lässt,

50. entgegen § 11 Abs. 1 die dort genannten Einrichtungen öffnet,
51. entgegen § 11 Abs. 2 Satz 2 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 

4 nicht einhält,
52. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 1 die Inanspruchnahme des Einrich-

tungsbetriebs durch eine infizierte Person oder eine Person, die in 
häuslicher Gemeinschaft mit einer infizierten Person lebt, veranlasst,

53. entgegen § 13 Abs. 3 Satz 3 die Inanspruchnahme des Einrich-
tungsbetriebs durch eine Person veranlasst, die mit einer Kontakt-
person der Kategorie I, die selbst eine Symptomatik einer COVID-
19-Erkrankung aufweist, in einem Haushalt lebt,

54. entgegen § 13 Abs. 4 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,

55. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 
unterlässt,

56. entgegen § 14 Abs. 1 Satz 3 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,

57. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 1 oder Abs. 3 Bildungsangebote in Prä-
senzform durchführt,

58 entgegen § 14 Abs. 2 Satz 3 und 4 die allgemeinen Schutzmaßnah-
men unterlässt,

59. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 5 oder Abs. 3 die gebotenen Maßnahmen 
nicht einhält,

60. entgegen § 14 Abs. 2 Satz 6 die gebotenen Maßnahmen unterlässt,
61. entgegen § 14 Abs. 4 Angebote oder Aus- und Weiterbildungsmaß-

nahmen in
Präsenzform durchführt,
62. sich entgegen § 14 Abs. 5 nicht auf Einzelangebote beschränkt,
63. entgegen § 15 Abs. 1 eine dort genannte Kultureinrichtung öffnet,
64. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 1 eine Probe oder einen Auftritt durch-

führt,
65. entgegen § 15 Abs. 2 Satz 2 außerschulischen Musikunterricht in 

Präsenzform durchführt,
66. entgegen § 15 Abs. 3 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen 

unterlässt,
67. entgegen § 16 Abs. 1 eine dort genannte Einrichtung betritt,
68. entgegen § 16 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort genannte 

Einrichtung betritt,
69. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 3 die notwendigen hygienischen Schutz-

maßnahmen unterlässt oder deren Einhaltung nicht kontrolliert,
70. entgegen § 16 Abs. 5 Satz 4 in Verbindung mit Abs. 1 eine dort ge-

nannte Einrichtung betritt,
71. entgegen § 16 Abs. 6 die entsprechenden Maßnahmen unterlässt,
72. entgegen § 17 Abs. 1 die erforderlichen Intensivbehandlungsbet-

ten mit Beatmungsmöglichkeit sowie die Behandlungskapazitäten 
der Normalversorgung in Isolierstationen einschließlich des für die 
Versorgung und Behandlung notwendigen Personals nicht vorhält,

73. entgegen § 17 Abs. 2 die weiteren Intensivbehandlungsbetten mit 
Beatmungsmöglichkeit einschließlich des für die Versorgung und 
Behandlung notwendigen Personals nicht organisiert und vorhält,

74. entgegen § 18 Abs. 1 die erforderliche Meldung unterlässt,
75. entgegen § 18 Abs. 2 eine Meldung unterlässt,
76. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht auf direktem Weg in die 

Haupt- oder Nebenwohnung oder eine andere, eine Absonderung 
ermöglichende Unterkunft begibt,

77. sich entgegen § 19 Abs. 1 Satz 1 nicht absondert,
78. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 2 Besuch von einer Person empfängt, die 

nicht dem eigenen Hausstand angehört,
79. entgegen § 19 Abs. 1 Satz 3 sich nicht einer Testung auf eine Infek-

tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 unterzieht,
80. entgegen § 19 Abs. 2 das zuständige Gesundheitsamt nicht oder 

nicht rechtzeitig kontaktiert oder informiert,
81. sich entgegen § 19 Abs. 5 Satz 1 nicht in eine zugewiesene Unter-

kunft begibt oder sich dort nicht absondert,

4. entgegen § 1 Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 2 Kontaktdaten nicht wahr-
heitsgemäß angibt oder Kontaktdaten angibt, die eine Kontaktnach-
verfolgung nicht ermöglichen,

5. die Personenbegrenzung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 nicht einhält,
6. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 

4 nicht einhält,
7. entgegen § 2 Abs. 4 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 

4 nicht einhält,
8. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-

terlässt,
9. entgegen § 2 Abs. 7 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 

1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
10. entgegen § 2 Abs. 8 eine untersagte Veranstaltung oder Zusam-

menkunft von Personen zulässt oder an einer solchen teilnimmt,
11. entgegen § 2 Abs. 9 ein alkoholisches Getränk im öffentlichen Raum 

konsumiert,
12. entgegen § 4 eine der genannten Einrichtungen öffnet oder Veran-

staltungen durchführt,
13. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-

terlässt,
14 entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-

terlässt,
15. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 1 eine gewerbliche Einrichtung für den 

Kundenverkehr öffnet,
16. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-

terlässt,
17. entgegen § 5 Abs. 4 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Personen-
begrenzung nach § 1 Abs. 7 oder entgegen § 5 Abs. 4 Satz 2 die 
Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,

18. entgegen § 6 Abs. 1 Satz 1 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,

19. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-
terlässt,

20. entgegen § 6 Abs. 2 Satz 2 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 
1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,

21. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 1 eine dort genannte Dienstleistung an-
bietet oder durchführt,

22. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,

23. entgegen § 6 Abs. 3 Satz 4 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 
1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,

24. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 2 die notwendigen Hygiene- und Schutz-
maßnahmen unterlässt,

25. entgegen § 6 Abs. 4 Satz 3 die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 
4 nicht einhält,

26. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 eine gastronomische Einrichtung öffnet,
27. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 3 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-

terlässt, das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 1 oder die Mas-
kenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,

28. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-
terlässt,

29. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 4 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 
Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,

30. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 6 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,
31. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 eine Einrichtung des Beherbergungsge-

werbes öffnet,
32. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 2 die allgemeinen Schutzmaßnahmen un-

terlässt,
33. entgegen § 8 Abs. 2 die Pflicht zur Kontakterfassung nach § 1 Abs. 

8 Satz 1 nicht einhält,
34. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 Satz 

1 oder die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 nicht einhält,
35. entgegen § 8 Abs. 3 Satz 2 durch Steuerung des Zutritts Ansamm-

lungen von Personen nicht vermeidet,
36. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 1 das Abstandsgebot nach § 1 Abs. 2 

Satz 1, die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 3 Satz 4 oder die Pflicht zur 
Kontakterfassung nach § 1 Abs. 8 Satz 1 nicht einhält,

37. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 3 die gebotenen Maßnahmen nicht einhält,
38. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 1 und 2 die allgemeinen Schutzmaßnah-

men nicht beachtet, insbesondere die Maskenpflicht nach § 1 Abs. 
3 Satz 4 nicht einhält; dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler, 
die gemäß § 69 SchulG oder § 33 PrivSchG befördert werden,

39. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 3 ohne Trennvorrichtung einen Fahr-
scheinverkauf ermöglicht,

40. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 4 alkoholische Getränke verkauft oder 
verzehrt,

41. entgegen § 9 Abs. 3 Seilbahnen, Sesselbahnen oder ähnliche Ein-
richtungen betreibt,

42. entgegen § 9 Abs. 4 die dort genannten Angebote durchführt,
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Gegen die durch diese öffentliche Bekanntmachung bewirkte Steuer-
festsetzung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist bei der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim,
Freiherr-v.-Stein-Str. 1-3, 67307 Göllheim, einzulegen.
Der Widerspruch kann
1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Verbandsgemeindeverwal-

tung Göllheim , Freiherr-v.-Stein-Straße 1-3,
2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem 

Signaturgesetzan: goellheim@vg-goellheim.de oder 
durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem 
Signaturgesetz

an: vg-goellheim@poststelle.rlp.de
erhoben werden.
Die Frist wird auch durch Einlegung bei der Kreisverwaltung Donners-
bergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden gewahrt. Der Wi-
derspruch kann dort

1. schriftlich oder zur Niederschrift bei der Kreisverwaltung Donners-
bergkreis, Uhlandstraße 2, 67292 Kirchheimbolanden,

2. durch E-Mail mit qualifizierter elektronischer Signatur nach dem Si-
gnaturgesetz an: KV-Donnersbergkreis@poststelle.rlp.de, oder

3. durch De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmel-
dung nach dem De-Mail-Gesetz an: kreisverwaltung@donnersberg.
de-mail.de

erhoben werden.
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung. Die Pflicht zur 
Zahlung der angeforderten Abgaben wird durch den erhobenen Wider-
spruch nicht aufgehalten.
Sofern Sie das Bankeinzugsverfahren nutzen, brauchen Sie nichts zu 
veranlassen. Die fälligen Beträge werden von der Verbandsgemein-
dekasse abgebucht.
Haben Sie uns noch keine Bankeinzugsermächtigung erteilt, dann kön-
nen Sie dies gerne tun.
Es ist dann Ihrerseits keine Terminüberwachung mehr erforderlich. Die 
Erstellung von Überweisungsträgern entfällt. Säumnisfolgen wie Mah-
nung und Vollstreckung können nicht eintreten.
Schneiden Sie einfach den nachstehenden Abschnitt aus und geben Sie 
ihn direkt bei uns ab.
Vielen Dank für Ihre Bemühungen.

82. entgegen § 19 Abs. 5 Satz 2 bei Auftreten von Symptomen, die auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 im Sinne der dafür 
jeweils aktuellen Kriterien des Robert-Koch-Instituts hinweisen, den 
Träger der Aufnahmeeinrichtung hierüber nicht unverzüglich infor-
miert oder sich nicht in die zugewiesene Unterkunft begibt und sich 
dort bis zur Vorlage eines Testergebnisses über eine mögliche Infek-
tion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 absondert,

83. entgegen § 19 Abs. 6 Satz 5 eine Untersuchung nicht duldet,

84. entgegen § 20 Abs. 1 Halbsatz 2 das Gebiet des Landes Rheinland-
Pfalz nicht auf dem schnellsten Weg verlässt,

85. entgegen § 20 Abs. 2 Nr. 2 Buchst. b oder Nr. 3 Halbsatz 2 oder Abs. 
3 Satz 1 Nr. 1 Halbsatz 2, Nr. 4 Halbsatz 2 oder Nr. 7 Halbsatz 2 eine 
Bescheinigung nicht richtig ausstellt,

86. entgegen § 20 Abs. 4 Nr. 3 Halbsatz 2 die Arbeitsaufnahme der zu-
ständigen Behörde nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt oder die er-
griffenen Maßnahmen und Vorkehrungen nicht dokumentiert,

87. entgegen § 20 Abs. 6 Satz 2 oder § 21 Abs. 5 eine Ärztin, einen Arzt 
oder ein Testzentrum nicht aufsucht,

88. entgegen § 22 Satz 1 die Arbeitsaufnahme der zuständigen Behör-
de nicht anzeigt,

89. entgegen § 22 Satz 2 keine besonderen betrieblichen Hygienemaß-
nahmen und Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung außerhalb der 
Arbeitsgruppe vornimmt oder diese nicht dokumentiert,

90. entgegen § 22 Satz 4 die Belegungskapazität der Zimmer nicht hal-
biert.

§ 74 IfSG bleibt unberührt.

§ 25
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 11. Januar 2021 in Kraft und mit Ablauf des 
31. Januar 2021 außer Kraft.
Mainz, den 8. Januar 2021

Die Ministerin
für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demo-
grafie

AMTLICHER TEIL

Aus der Verbandsgemeinde

Sozialamt der VG Göllheim sucht Wohnraum
Das Sozialamt der Verbandsgemeinde Göllheim sucht Unterkünfte/
Wohnraum für die Unterbringung von Asylbewerbern. Anbieter können 
sich beim Sozialamt, Frau Ballmann-Lauck Tel.: 06351/4909-35, E-Mail: 
lauck@vg-goellheim.de, oder Frau Mauermann, Tel.: 06351/4909-31, E-
Mail: mauermann@vg-goellheim.de, melden.

Bekanntmachung 2021
Die Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim möchte alle Zahler von 
Grundsteuer, der damit verbundenen Nebenabgaben und der Hunde-
steuer auf Folgendes hinweisen:
Für das Jahr 2021 werden aufgrund der Beschlussfassung der Gemein-
deräte über die Anpassung der Hebesätze in der jeweiligen Gemeinde 
Abgabenbescheide an alle Steuerpflichtigen versandt. Der zugesandte 
Bescheid hat solange Gültigkeit, bis er aufgrund veränderter Berech-
nungsgrundlagen geändert werden muss.
Bitte achten Sie darauf, dass die im Abgabenbescheid festgesetzten 
Beträge in 2021 zu den festgesetzten Fälligkeitsterminen zu entrichten 
sind.
Es werden fällig:

Grundsteuer A und B, Landwirt-
schaftskammerbeitrag, Ortskirchen-
steuer, Wirtschaftswegebeitrag, 
Deutscher Weinfond, Weinabsatz-
förderung, Weinbergschutzbeitrag, 
Wiederaufbaukasse

bis 15 EUR am 15.08.2021
bis 30 EUR je zur Hälfte am 15.02. 
und 15.08.2021
bei Jahreszahlern der Gesamtbe-
trag am 01.07.2021
im Übrigen zu einem Viertel 
am 15.02., 15.05., 15.08. und 
15.11.2021

Hundesteuer am 15.02.2021
Sollten Sie in 2021 einen Änderungsbescheid erhalten, so gelten für die 
geänderten Abgabearten die darin festgesetzten Fälligkeiten nur für das 
Jahr 2021, ab 2022 wieder die oben genannten festen Fälligkeiten.

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste. Für Textver-
öffentlichungen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Meinung der Re-
daktion wieder. Bei Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages 
oder infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeitsfrie-
dens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag. Gemäß § 9 
Abs. 4 des Landesmediengesetzes für Rheinland-Pfalz vom 
4.2.2005 wird darauf hingewiesen, dass Gesellschafter der 
LW Medien GmbH letztlich sind: Edith Wittich-Scholl, Micha-
el Wittich, Georgia Wittich-Menne und Andrea Wittich.
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Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandates 

 

 

Verbandsgemeindekasse                                 Gläubiger-Identifikationsnummer:                                                                  
Freiherr-vom-Stein-Straße 1-3                         DE15ZZZ00000074001     

67307 Göllheim           

 

________________________________________________________________                        

      

1. SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige die Verbandsgemeindekasse Göllheim, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der 
Verbandsgemeindekasse Göllheim auf mein Konto gezogenen Lastschrift einzulösen.                      
Mir ist bekannt, dass ich innerhalb von 8 Wochen – beginnend mit dem Belastungsdatum – die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen kann. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut 
vereinbarten Bedingungen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

 

 

____________________________________                        ________________________________                                                               
(Name, Vorname des Kontoinhabers)                                                                                       (Hebe-Nr. des Steuerbescheides)    
                                                                                                                                               Mandatsreferenz                                                                                                                                                                   
  

_____________________________________                  _________________________________ 
(Straße und Hausnummer)                                                                                                 (Postleitzahl und Ort)   

   

 

 

IBAN:  DE __  __  /  __  __  __  __  /  __  __  __  __  /  __  __  __  __  /  __  __  __  __  /  __  __   

 

BIC  :   __  __  __  __  __  __  __  __  /  __  __  __ 

 

 

__________________________den________________     ________________________________ 
(Ort)                                                                            (Datum)                                     (Unterschrift des Kontoinhabers)        

 

"
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Andere Behörden und Stellen

74. Pfälzische Weinbautage 2021
Die Veranstalter Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rhein-
pfalz, Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, der Weinbauverband 
Bauern und Winzer Rheinland-Pfalz Süd e.V. und der Weincampus Neu-
stadt laden zu den 74. Pfälzischen Weinbautage unter dem Motto „Mit 
Wissen für morgen heute schon handeln“ ein.
Die pfälzischen Weinbautage finden an folgenden Tagen zum ersten Mal 
online statt:
Dienstag, den 19.01.2021 und Mittwoch, den 20.01.2021
Die Referenten halten ihre Vorträge im Live Stream an diesen beiden 
Tagen.
Verfolgen Sie zu Hause interessante Fachvorträge unter www.weinbau-
tage-pfalz.de.
Ein Tagungsband mit allen Fachvorträgen kann im Vorfeld gegen einen 
Kostenbeitrag von 7,50 € über die oben genannte Webseite bestellt wer-
den.
Ebenso erfolgt die Registrierung für den Pflanzenschutzsachkunde-
nachweis sowie die Bestellung der Weinprobe über die Webseite www.
weinbautage-pfalz.de.
Das Programm der „Pfälzischen Weinbautage 2021“ erhalten Sie auf der 
Webseite www.weinbautage-pfalz.de.

Meldepflicht: Arbeitgeber mit mindestens 
20 Mitarbeitern müssen schwerbehinderte 

Menschen beschäftigen
Arbeitgeber mit durchschnittlich mindestens 20 Arbeitsplätzen sind 
gesetzlich verpflichtet, auf mindestens fünf Prozent der Arbeitsplätze 
schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Die Bundesagentur für 
Arbeit prüft auf gesetzlicher Grundlage, ob die Beschäftigungspflicht 
erfüllt ist. Unternehmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen der 
Agentur für Arbeit bis spätestens 31. März 2021 ihre Beschäftigungsda-
ten anzeigen. Diese Frist kann nicht verlängert werden. Am schnellsten 
geht es elektronisch.
Um die Anzeige zu erstellen, können Arbeitgeber die kostenfreie Soft-
ware IW-Elan nutzen. Diese steht auf der Homepage www.iw-elan.de 
unter der Rubrik „Download“ zur Verfügung oder kann als CD-ROM un-
ter der Rubrik „Service“ bestellt werden.
Kommen Unternehmen der Beschäftigungspflicht nicht nach, ist eine 
sogenannte Ausgleichsabgabe zu zahlen. Diese Abgabe wird auf 
Grundlage der jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt. 
Falls eine Ausgleichsabgabe gezahlt werden muss, kann dies ebenso 
über die Software berechnet werden. Die Beschäftigungspflicht gilt auch 
für Unternehmen, die im laufenden Jahr von Kurzarbeit betroffen waren.
Information
Arbeitgeber, die der Beschäftigungspflicht von schwerbehinderten Men-
schen nicht nachkommen, müssen eine Ausgleichsabgabe zahlen. Die-
se Abgabe wird nicht pauschal erhoben, sondern ist gestaffelt.
Beschäftigungsquote Höhe der Abgabe je für Arbeitgeber Monat und 
unbesetztem Arbeitsplatz
3 Prozent bis unter 5 Prozent 125,- Euro
2 Prozent bis unter 3 Prozent 220,- Euro
unter 2 Prozent 320,- Euro
Regelungen für kleinere Betriebe
Unternehmen mit weniger als 40 Arbeitsplätzen müssen einen schwer-
behinderten Menschen beschäftigen. Sie zahlen je Monat 125 Euro, 
wenn sie diesen Pflichtplatz nicht besetzen. Unternehmen mit weniger 
als 60 Arbeitsplätzen im Jahresdurchschnitt müssen zwei Pflichtplät-
ze besetzen. Sie zahlen 125 Euro, wenn sie weniger als diese beiden 
Pflichtplätze besetzen, und 220 Euro, wenn weniger als ein Pflichtplatz 
besetzt ist.
Die Mittel der Ausgleichsabgabe werden zur Förderung der Teilhabe von 
schwerbehinderten Menschen verwendet. Darunter zählt etwa die Ein-
richtung eines Arbeitsplatzes oder die Förderung eines schwerbehinder-
ten Menschen mit einem Eingliederungszuschuss.

Aus den Gemeinden

Albisheim

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Die Sprechstunde von Ortsbürgermeister Zelt findet am 2. und 4. Don-
nerstag im Monat von 17 bis 18 Uhr im Rathaus, Hauptstr. 40 in Albis-
heim statt.

Standenbühl

Bürgerinformation
über die 5. Sitzung in der Legislaturperiode 
2019/2024 des Gemeinderates Standenbühl vom 15. 
Dezember 2020
Ortsbürgermeister Pohlmann begrüßte alle Anwesenden, stellte die 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Bekanntmachung sowie die Be-
schlussfähigkeit des Gemeinderates fest und eröffnete die Sitzung.
A. Öffentlicher Teil:

1. Einwohnerfragestunde
Ratsmitglied Müller informierte den Gemeinderat über zu behebende 
Straßenschäden in der Friedhofsstraße.

2. Genehmigung der Niederschrift vom 15.09.2020
Der Gemeinderat genehmigte einstimmig die Niederschrift vom 
15.09.2020.

3. Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz am 14. März 2021
hier: Bildung des Wahlvorstandes

Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Mitglieder für den Wahlvor-
stand für den Stimmbezirk Standenbühl 101 für die Landtagswahl am 
14. März 2021.

4. Möblierung des Gemeindebüros in der alten Schule
hier: Beratung

Ortsbürgermeister Pohlmann informierte den Rat über den Stand der 
Arbeiten in der alten Schule.
Für den Raum sollen noch Stühle und Tische angeschafft werden. Ein 
Büromöbelausstatter wird verschiedene Pläne zur Gestaltung des Rau-
mes vorlegen und weitere Angebote sollen eingeholt werden.

5. Informationen des Ortsbürgermeister
Ortsbürgermeister Pohlmann informierte den Rat, dass in der nächsten 
Gemeinderatssitzung eine Erhöhung des Wirtschaftswegebeitrags bera-
ten und beschlossen werden soll. Des Weiteren informierte er über das 
Ergebnis der letzten Spielplatzüberprüfung.
Weiterhin wurde der Gemeinderat über die Ortsbegehung in der Ro-
senthaler Straße mit Herrn Bohlander von der Verbandsgemeindever-
waltung bezüglich Parkmarkierungen informiert.
Ortsbürgermeister Pohlmann teilt mit, dass der vorhandene Baum an 
der alten Schule ersetzt werden muss. Ratsmitglied Zepp schlug vor 
diesen durch eine Korea-Tanne oder durch eine Serbische-Fichte zu er-
setzen, da diese Bäume in der Weihnachtszeit als Ersatz für den bishe-
rigen Weihnachtsbaum dienen könnten.
Zudem teilt Ortsbürgermeister Pohlmann mit, dass die Verbandsge-
meinde Göllheim und die Verbandsgemeinde Otterberg-Otterbach an 
einer Projektstudie zur Innenentwicklung (Leader) teilnehmen. Alle Orts-
gemeinden in der Verbandsgemeinde Göllheim, so auch Standenbühl, 
könnten davon profitieren und bauliche Leerstände/Missstände damit 
beseitigen. Die damit verbundenen steuerliche Vorteile gelten auch für 
private Eigentümer.
B. Nichtöffentlicher Teil:

6. Informationen des Ortsbürgermeisters
Ortsbürgermeister Pohlmann bedankte sich bei allen Anwesenden für 
die Mitarbeit im letzten Jahr recht herzlich.
Verbandsgemeindeverwaltung
i.A.
gez. Alicia Lincks
Sitzungsdienst
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Weitere Nachrichten aus dem Kreishaus finden Sie auf www.donnersberg.de unter "Aktuelles" 

 

DIE KREISVERWALTUNG INFORMIERT 
 

 

 
 

"Zukunftshaushalt" beschlossen 
Hohe Investitionen und mehr Personal 
Bei der letzten Kreistagssitzung im „alten Jahr“ standen Finanz-
themen im Vordergrund. Beschlossen wurden der Kreishaus-
halt sowie und die Planvorgaben für die Abfallwirtschaft 2021. 
In seiner Haushaltsrede ging Landrat Rainer Guth zunächst auf 
ein im Kontext Finanzen bedeutsames Urteil des Verfassungs-
gerichtshofs Rheinland-Pfalz ein, das zeitgleich mit dem aktuel-
len Sitzungstermin ergangen war. Nach einer Klage der Stadt 
Pirmasens und des Kreises Kaiserslautern entschied das Ge-
richt, dass das seit 2014 geltende Finanzausgleichsgesetz des 
Landes verfassungswidrig war, da es sich nicht am konkreten 
Bedarf der Kommunen orientiere. Dass der Donnersbergkreis 
mit einer angemessenen Finanzausstattung durch das Land in 
einer deutlich besseren Lage wäre und vermutlich einen aus-
geglichenen Haushalt vorlegen könnte, wurde betont.  
Der Etatentwurf der Verwaltung, der nach ausgiebiger Diskus-
sion mehrheitlich so beschlossen wurde, weist im Ergebnis-
haushalt (Volumen: 135,5 Mio. €) jedoch einen Fehlbetrag von 
gut 2,5 Mio. € aus. Dass der Hebesatz für die Kreisumlage 
unverändert bleiben wird, steht in Verbindung mit einem un-
erwarteten Anstieg der hieraus resultierenden Einnahmen für 
den Landkreis. Der Grund: Im relevanten Berechnungszeit-
raum (Oktober 2019 bis September 2020) ist die Steuerkraft 
der Gemeinden deutlich angestiegen. In Bezug auf den Fi-
nanzhaushalt sprach der Landrat fürs kommende Jahr von 
„Rekordinvestitionen“ in Höhe von 30 Mio. €, wofür die Summe 
der vorgesehenen Kredite 10,2 Mio. € betrage und eine Neu-
verschuldung von 7,8 Mio. € vorgesehen sei. Der in einigen 
Redebeiträgen so bezeichnete „Zukunftshaushalt“ enthält eine 
Reihe nachhaltiger Investitionsvorhaben in den Bereichen Mo-
bilität (Stichwort: Zellertalbahn), Klimaschutz, Energetische 
Sanierung an Schulen, Digitalpakt, Katastrophenschutz und 
Straßenbau. Zum Beschluss über den Tagesordnungspunkt 
„Haushaltssatzung und Haushaltsplan“ zählt auch der Stellen-
plan 2021, der beim Personal der Kreisverwaltung ein Mehr 
von 16 Stellen vorsieht – davon sieben im Gesundheitsamt.  
   

Abfallwirtschaft mit Jahresgewinn  
Kreistag beschließt Wirtschaftsplan 2021 
 
 

Wenn sich die Prognosen im Wirtschaftsplan erfüllen, dann 
könnte die Abfallwirtschaft des Donnersbergkreises im nächs-
ten Jahr einen Gewinn von rund 677.000 € erzielen. Das im 
Kreistag vorgelegte Zahlenwerk mit Erläuterungen fand in der 
Sitzung vom 16. Dezember jedenfalls breite Zustimmung. Hier-
in stehen im Erfolgsplan Ausgaben von rund 8,1 Mio. € Erträ-
gen von rund 8,8 Mio. € gegenüber. Der Vermögensplan 
schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 761.805 € ab. 
Zur Gewinnprognose für 2021 erklärte der Leiter der Umwelt-
abteilung im Kreishaus, Hado Reimringer, dass die zwar nicht 
so hoch ausfällt wie fürs laufende Jahr, sich aber weiterhin 
eine positive Entwicklung abzeichne. Vermutlich werde man bis 
ins Jahr 2024 auskömmlich wirtschaften können. Im Wirt-
schaftsplan 2021 habe man die denkbaren negativen Faktoren 
mit eingerechnet. Zu erzielende Erlöse auf dem Papiermarkt 
werde man ebenso im Auge haben wie die Mengenentwicklung 
bei Hausmüll und Grüngut. Auf längere Sicht könnten Struktur-
veränderung im Sinne interkommunaler Zusammenarbeit Ein-
sparungen bringen, wurde erläutert.  

Impfstart im Donnersbergkreis 
    

Am 7. Januar wurden die ersten Menschen im Impfzentrum in 
der Kirchheimbolander Stadthalle geimpft. Zeitgleich sollten die 
Mobilen Impfteams in den Pflegeheimen beginnen, doch das 
Land hatte diesen Start kurzfristig vorgezogen – bereits am 
Dienstag konnten Personal und Bewohner des Azurit-
Seniorenzentrums in Eisenberg als erste im Donnersbergkreis 
ihre Corona-Schutzimpfung erhalten – mehr als achtzig Perso-
nen insgesamt. Die Vorbereitungen hierfür seien umfangreich 
gewesen, wie Hausleiter Hendrik Meinen berichtete. Verwal-
tungsmitarbeiter*innen und Pflegedienstleitung hätten ihn 
jedoch engagiert unterstützt, und auch die Zusammenarbeit 
mit dem Impfteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sei 
vorbildlich verlaufen.  
Im Haus Höhenruh in Ruppertsecken, das sich als erstes Pfle-
geheim im Kreis impfbereit erklärt hatte, begann der Impfbe-
trieb am Morgen des 7. Januar. Thomas Hellinger, der das 
Pflegeheim gemeinsam mit seiner Frau Dorit führt, ist stolz 
darauf, dass sich alle Bewohner*innen und mehr als 80 % der 
Mitarbeitenden impfen lassen wollten. Die hohe Impfbereit-
schaft führt er auf eine umfassende Beratung und Aufklärung 
im Vorfeld zurück, für die man sich viel Zeit gelassen habe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bewohnerin Hildegunde Baldauf nach der 
Impfung mit Impfarzt Dr. Barwich, Landrat 
Guth und Krankenschwester Renate Stöber. 

Einschränkungen durch die Pandemie wirkungsvoll begegnen. 
Nur wer sich impfen lässt schützt sich und andere." 
Die Mobilen Impfteams werden vom DRK in Mainz koordiniert. 
Teamleiter Benjamin Stöber bspw. arbeitet mit drei Imp-
fer*innen und drei bis vier Helfer*innen zusammen. Hinzu-
kommen ein Apotheker und mindestens ein Arzt – alles Freiwil-
lige, die sich beim Land für diese Aufgabe gemeldet haben.  
Auch im Impfzentrum Donnersbergkreis ist der erste Tag 
planmäßig verlaufen. Leiter Björn Becker zeigte sich sehr zu-
frieden. Wie er berichtet, konnten alle Impfungen konnten 
ohne Schwierigkeiten durchgeführt werden, Nebenwirkungen 
wurden bisher keine registriert. Von 9 bis 16 Uhr habe man 60 
Personen geimpft – die Höchstzahl, die das Land in den An-
fangstagen für den Donnersbergkreis vorgesehen hat. Auch die 
kommenden Tage seien bereits komplett gebucht.  
Termine können seit dem 4. Januar entweder unter der 0800 / 
57 58 100 oder über die Webseite www.impftermin.rlp.de ver-
einbart werden. Halten Sie Ihren Medikamentenplan bereit. 
Hilfe bei der Online-Terminvereinbarung bietet Eva Müller, die 
Gemeindeschwesterplus des Donnersbergkreises, an. Sie ist 
erreichbar unter der Telefonnummer 06352/710-323 oder Mo-
bil: 0162/3341419. Senioren ohne Angehörige unterstützt sie 
auch bei der Organisation eines Fahrdienstes zum Impfzent-
rum und steht auch für Gespräche gerne zur Verfügung. 

 

 

Landrat Rainer Guth mach-
te sich vor Ort ein Bild von 
der Impfaktion. Er ist zu-
versichtlich, dass die Impf-
bereitschaft mit jedem Tag 
steigen wird. Seine Mei-
nung zur Corona-Schutz-
impfung ist klar: "Ich rufe 
dazu auf, die Impfungen 
entschlossen anzugehen", 
so der Landrat. "Auf diese 
Weise kann man einen 
Schutz für sich selbst errei-
chen und gleichzeitig  den 
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4. Alle Gottesdienstbesucher müssen namentlich mit Adresse 
und Telefonnummern erfasst werden (wegen möglicher Nach-
verfolgung von Infektionsketten)! Diese Listen sind einen Monat 
aufzube-wahren und dann zu vernichtet. Sollten Sie sich spontan 
entscheiden zu kommen, dann bitte eine Art „Adresszettel“ mitbrin-
gen (Name, Adresse und eine Telefonnummer, ggf. Emailadresse) 
- diese können vor Ort in eine Art Briefkasten geworfen werden. Sie 
werden dann entsprechend der Adresslisten einen Monat aufgeho-
ben und dann vernichtet.

5. Sitz-bzw. Stehplätze immer mit 1,5 m Abstand - auch nach vor-
ne und hinten! Gemeinsame Hausstände einer Familie dürfen 
aber zusammenstehen bzw. -sitzen.

Hinweise:
Trauerfeiern auf dem Friedhof dürfen nun wieder nur im begrenzten Fa-
milienkreis durchgeführt werden.
Geburtstagsbesuche finden zurzeit nur als kurze „Haustürbesuche“ 
statt. Wir bitten um Verständnis!
Präparanden- und Konfirmandenunterricht werden wegen neuer 
Lockdown-Regelung entfallen! Godi-Projekt geplant - Informatio-
nen über Thomas Klein!
Ev. Krankenpflegeverein: Telefonische Auskünfte zum Krankenpflege-
verein über Herrn Jürgen Jooß, Tel.: 06351/42848 oder Frau Marianne 
Ruhl, Tel.: 06351/6387.

Protestantische  
Kirchengemeinde Lautersheim

Sonntag, 17. Januar 201
Protestantische Kirche Lautersheim
10 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Helke Rothley)
In diesem Gottesdienst wird das alte Presbyterium verabschiedet und 
das neue Presbyterium eingeführt.
Präpistunde
Die Präpistunden müssen leider - coronabedingt - auch im Januar noch 
ausfallen.
Auch das Kinderkino im Januar muss leider abgesagt werden.
Pfarrerin Helke Rothley erreichen Sie: Protestantische Pfarramt Ker-
zenheim, Telefonnummer: 06351 51 70, Mail: pfarramt.kerzenheim@ev-
kirchepfalz.de

Aus Vereinen und Verbänden

Göllheim

Vogelschutzverein Göllheim 1960 e.V.
Aufgrund der Coronapandemie fällt die Veranstaltung Winterzauber am 
16.01.2021 aus.

Gemeindebücherei Göllheim während 
des Shutdowns geschlossen

Die Gemeindebücherei Göllheim bleibt auch weiterhin während des 
Shutdowns geschlossen.
Alle entliehenen Medien werden über die Schließzeit hinaus verlängert.
Ihre Medien können Sie in der roten Medienrückgabe-Box rechts neben 
der Eingangstür zurückgeben.
Weiterhin rund um die Uhr hat unsere Bücherei im Netz geöffnet. Nutzen 
Sie unsere digitalen Angebote der Onleihe Rheinland-Pfalz, Munzinger, 
eKidz und Onilo.
In der onleihe-rlp.de haben Sie die Möglichkeit, eBooks, eAudios, ePa-
per, eMagazine, eMusic, eVideo und eLearning auszuleihen.
Unter munzinger.de steht DUDEN-Basiswissen Schule und DUDEN-
Paket Sprachwissen zur Verfügung.
Neues für unsere jungen Leser
Zwei Tipps gegen Langeweile in dieser besonderen Zeit
Onilo, eine Leselernwebseite, bietet Bilderbuchgeschichten zum Ab-
spielen, zum Vorlesen und zum Selbstlesen an. Zudem gibt es tolle Bas-
telangebote.
Zum 1. und 15. eines Monats, beginnend mit dem 15.01.2021, stellen 
wir auf Anfrage einen Schülercode bereit, mit dem der Zugang zu einer 
ausgewählten Geschichte für die nächsten 14 Tage möglich ist. Bei Inte-
resse bitte eine E-Mail an: buecherei@vg-goellheim.de.
Außerdem stellen wir kostenfrei die neue Lese- und Sprachförde-
rungs-App e-Kidz.eu zur Verfügung. Digitale Bücher mit spannenden 
Geschichten für jeden Geschmack sind dabei. Um Leseanfänger und 
-fortgeschrittene optimal zu unterstützen, gibt es neun verschiedene 
Schwierigkeitsstufen. Einfach die App im App Store oder Play Store 
herunterladen und Eltern können für ihr Kind ein Lesekonto erstellen. 
Dafür benötigt man lediglich seine Benutzerausweisnummer und sein 

nICHTAMTLICHER TEIL

Kirchliche nachrichten
Wir feiern Gottesdienst
Donnerstag, 14. Januar
Weitersweiler 18:30 Uhr Amt nach Meinung
Bubenheim 18:30 Uhr Amt nach Meinung
Freitag, 15. Januar
Göllheim 08:00 Uhr Hl. Messe nach Meinung
Immesheim 18:30 Uhr Amt: Intention für Elisabeth Ramb (Klein)
Samstag, 16. Januar
Göllheim 18:30 Uhr Vorabendmesse: Amt nach Meinung
Ottersheim 18:30 Uhr Vorabendmesse: 2. Sterbeamt für Liesegard Ef-
ferth
2. SONNTAG IM JAHRESKREIS, 17. Januar
Weitersweiler 08:30 Uhr Amt: Intention für Antonia Kaufhold (Sebastian)
Zell 10:00 Uhr Amt für die Pfarrei
Göllheim 10:00 Uhr Amt: Intention als Jhgd. für Maria Hartmüller (Keller)
Vom 18. bis 25. Januar wird die Gebetswoche für die Einheit der 
Christen begangen. Thema: „Bleibt in meiner Liebe und ihr werdet rei-
che Frucht bringen“
Montag, 18. Januar
Einselthum 18:30 Uhr Amt nach Meinung
Dienstag, 19. Januar
Dreisen 18:30 Uhr Hl. Messe: Intention für Rudolf und Elisabetha Kauf-
hold (E. Kaufhold)
Mittwoch, 20. Januar
Rüssingen 08:00 Uhr Hl. Messe nach Meinung (Schlag)
Göllheim 10:00 Uhr Hl. Messe im Haus Antonius
Biedesheim 18:30 Uhr Amt nach Meinung
Für alle Gottesdienste gelten die aktuellen Corona-Hygienevor-
schriften des Bistums Speyer.
Kontaktdaten:
Pfarrbüro Hl. Philipp der Einsiedler, Göllheim
Steigstraße 7,
67307 Göllheim
Tel: 06351/5083
E-Mail: pfarramt.goellheim@bistum-speyer.de
Öffnungszeiten:
Montag: 14:00 - 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr
und: 16:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: 09:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr
Sprechstunde Pfarrer Metzinger: Dienstag und Donnerstag 9 - 11 Uhr
Ottersheim
Hauptstraße 18
67308 Ottersheim
Tel: 06355/413
Öffnungszeiten:
Montag: 09:00 - 11:30 Uhr
Sprechstunde Pfarrer Elsner:
Montag 9 - 11.30 Uhr

Protestantische Kirchengemeinden Göllheim 
und Rüssingen-Ottersheim

Protestantische Kirche Rüssingen:
Sonntag, 24.01.2021
9.00 Uhr Gottesdienst (Pfarrer Peter Rummer)

Protestantische Kirche Göllheim:
Sonntag, 17.01.2021, 10.30 Uhr Einführungsgottesdienst des neuge-
wählten Presbyteriums (max. 60 Plätze - Pfarrer Peter Rummer)
Gottesdienstanmeldung unter:
Telefon: 06351/5034
oder Mail: pfarramt.goellheim@evkirchepfalz.de
oder Fax: 06351/989333.
Für alle Gottesdienste gelten die jeweils aktuellen Corona-Auflagen:

1. Mundschutzpflicht während des Gottesdienstes (Stoffmasken 
oder Schal reichen aus! Wer keinen Schutz hat: Mundschutz OP-
Masken gibt es auch noch am Kircheneingang!).

2. Gemeindegesang sind weder in Innenräumen noch bei Freiluft-
gottesdiensten erlaubt!

3. Einbahnstraßenregelung bei den Gottesdiensten (Eingang und 
Ausgang, Abstandsmarkierungen auf dem Boden), Händedesin-
fektionsstation werden aufgebaut.
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Politische Parteien und
Wählergemeinschaften

Sprechstunde mit der Landtagskandidatin 
der Grünen Lisett Stuppy

Die Direktkandidatin von Bündnis 90 / Die Grünen für die Landtagswahl, 
Lisett Stuppy aus Rüssingen, bietet allen Bürgerinnen und Bürgern an, 
mit ihr über politische Themen ins Gespräch zu kommen. Gerne können 
Themen wie Digitalisierung oder Ausstattung für Homeschooling ange-
sprochen werden. Ideen, Vorschläge und Anregungen für die zukünftige 
Landespolitik sind erwünscht.
So funktioniert es: Eine Mail ab sofort bis Samstag, 16.Januar an lisett.
stuppy@gruene-rlp.de schicken und die Telefonnummer angeben. Am 
Dienstag, 19.Januar werden sie dann zwischen 18 Uhr und 19 Uhr von 
Lisett Stuppy angerufen. Weitere Sprechstunden sind geplant.

Verlagsmitteilungen

Hinweis zu Textveröffentlichungen während 
der Corona-Pandemie

An alle Einsender von Artikeln!
Aufgrund der immer noch akuten Lage, bitten wir Sie eindringlich den 
Umfang Ihrer Textbeiträge auf das Nötigste zu beschränken und auf um-
fangreiche Berichterstattungen zu verzichten. Wir geben unser Bestes 
das Erscheinen aller Amts- und Mitteilungsblätter auch weiterhin sicher-
zustellen und zählen hierbei auf Ihre Mithilfe!
Wir bitten um Verständnis, sollten Texte nicht in dem eingesandten Um-
fang veröffentlicht werden. Sobald es hierbei Lockerungen gibt, werden 
wir Sie schnellstmöglich informieren!
Bleiben Sie gesund!
Redaktion, LINUS WITTICH Medien KG

Geburtsdatum als Passwort.
250 Lizenzen für den Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz stehen mit 14 
Tagen Laufzeit zur Verfügung. Eine tolle Möglichkeit um die Lesefähig-
keit zu trainieren, Fortschritte zu erzielen und Spaß zu haben.
Wenn Sie diese digitalen Angebote der Gemeindebücherei Göllheim 
nutzen wollen und noch keinen Leseausweis besitzen, können Sie sich 
unter buecherei@vg-goellheim.de mit folgenden Angaben kostenlos 
anmelden:
- Name und Anschrift
- Geburtsdatum
- Telefonnummer
- Mail-Adresse
- Personalausweisnummer.
Sollten Sie noch Fragen haben, können Sie sich gerne per Mail bueche-
rei@vg-goellheim.de an uns wenden.
Bleiben Sie gesund!
Das Team der Gemeindebücherei Göllheim

Zellertal

CORONA-Hilfe bietet weiterhin Hilfe /  
Unterstützung an

Die Pandemie fordert von uns allen Rücksicht und Zurückhaltung; insbe-
sondere die Reduzierung von Kontakten. Die Situation ist für einige von 
uns, insbeondere ältere Bürger/-innen des Zellertals, ohne Hilfestellung 
nicht zu bewerkstelligen. Hier kann die Zellertaler CORONA-Hilfe, be-
stehend aus den Mitgliedern des Gemeinde- bzw. Ortsbeiräten, einfach 
und unkompliziert Hilfestellung leisten.
Beispiele für benötigte Hilfestellungen:
Unterstützung rund um die CORONA-Impfung (Anmeldung Impftermin; 
Fahrt zum Impfzentrum), Einkaufsunterstützung, usw.
Kontaktaufnahme unter:
Telefon: 06355 / 731 bzw. E-Mail: coronahilfe@gemeinde-zellertal.de
Mitglieder der Zellertaler CORONA-Hilfe sind:
Petra Ochßner, Gerd Dannenfelser, Andreas Lorenz, Annamarie Kabs

Eisenberg aktuell

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eisenberg 

Dienstag, 19. Januar 2021 
von 16:00 bis 19:30 Uhr 

Thomas-Morus-Haus  
Jakob-Schiffer-Str. 17 

 
Reservieren Sie sich jetzt Ihren Termin unter: www.spenderservice.net 
oder 
https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/eisenberg-tmh 

 

Treffpunkt 
Deutschland.de

Reise-
Portal

goellheim

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.

Datenschutz geht uns alle an...
Die DSGVO unterscheidet nicht zwischen öffentlich 
und nichtöffentlich. Somit gelten grundsätzlich sämt-
liche Vorschriften der DSGVO auch für Vereine.

blog.wittich.de
Diskutieren Sie mit uns über dieses Thema!
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JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Sonnenhof Atrium · Ramser Straße 28 · 60310 Hettenleidelheim

Sonnenhof Atrium, d a s  Senioren- und Pflegeheim 

in Hettenleidelheim 

Verwaltungsfachkraft (m/w/d)  
Ihre Aufgaben:
• Vorbereitende Buchhaltung und Rechnungslegung
• Kontenpflege und Kontenbereinigung, Abstimmung von  

Verrechnungskonten und Debitorenkonten
• Büroorganisation und Ablage
• Korrespondenzverwaltung
• Ansprechpartner/-in für Bewohner/-innen, Angehörige,  

externe Partner, Mitarbeiter/-innen etc.

Ihr Profil:
• eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder  

Kauffrau/-mann im Gesundheitswesen
• eine mehrjährige Berufserfahrung in der Heimverwaltung  

wünschenswert
• gute EDV-Anwenderkenntnisse und sicherer Umgang mit MS Office
• Organisationstalent mit hohem Verantwortungsbewusstsein
• Kommunikationsfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit
• ein unserer anspruchsvollen Klientel entsprechendes Auftreten und 

Kommunikation

Unser Angebot:
• einen vielseitigen und abwechslungsreichen Aufgabenbereich
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• eine attraktive Bezahlung
• betriebliche Altersvorsorge
• Gestaltungsspielraum im zugewiesenen Arbeitsbereich
• eine strukturierte und qualifizierte Einarbeitung in unserem  

bestehenden Team

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen  
Unterlagen, welche Sie sehr gerne auch als E-Mail-Bewerbung an  
uns richten können.

Bei Rückfragen steht Ihnen unsere Heimleiterin Frau Maschwitz 
gerne unter der E-Mail: info@sonnenhof-atrium.de zur Verfügung.

Sonnenhof Atrium d a s  Senioren- und Pflegeheim in Hettenleidelheim

Wir suchen 

Auszubildende(m/w/d) für die Ausbildung als

Pflegefachfrau/-mann 

erfolgreicher Schulabschluss (Fach- bzw. Hochschulreife, Mittlerer Schulabschluss oder 

ähnliche Qualifikationen)

bei einem ausländischen Schulabschluss wird eine Anerkennung benötigt

gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

gesundheitliche Eignung

ein, unserer anspruchsvollen Klientel, entsprechendes Auftreten und Kommunikation

Unser Angebot:

ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

individuelle dauerhafte Betreuung durch unsere qualifizierte Praxisanleiter*innen

moderne Lehr- und Lernkonzept

individuell ausgearbeitete Dienstzeiten

Unterstützung und Koordination der Außeneinsätze

Dienstkleidung

Schülerworkshops

Attraktive Ausbildungsvergütung:

- im ersten Ausbildungsjahr                  1.060,70 € / brutto

- im zweiten Ausbildungsjahr               1.126,70 € / brutto

- im dritten  Ausbildungsjahr                1.233,00 € / brutto

Sonnenhof Atrium · Ramser Straße 28 · 60310 Hettenleidelheim

Sonnenhof Atrium, d a s  Senioren- und Pflegeheim 
in Hettenleidelheim 

Unsere neue Pflegedienstleiterin Frau Christina Maus sucht  „Sie“ 

Alten- / Gesundheits- oder Krankenpfleger(m/w/d)  
Ihre Aufgaben:
• fachgerechte Durchführung und Dokumentation von Pflege- und 

Betreuungsleistungen
• Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und Förderung der eigen-

ständigen Lebensführung unserer Bewohner
• Informationsweitergabe im Rahmen von Übergaben und Teambespre-

chungen
• Mitwirkung bei Fehler-, Beschwerde- und Verbesserungsmanagement
• Ausführung ärztlicher Verordnungen, Beobachtung und Dokumentati-

on des Gesundheitszustandes der Bewohner
• interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen

Ihr Profil:
• eine abgeschlossene Ausbildung zur Pflegefachkraft (m/w/d), gerne 

mit Zusatzqualifikation
• konstruktive und verlässliche Mitarbeit bei qualitätsentwickelnden 

und qualitätssichernden Maßnahmen gemäß MDK-Vorgaben
• soziale Kompetenzen sowie kommunikatives und teamorientiertes 

Auftreten
• Fähigkeit zur kollegialen und arbeitsteiligen Zusammenarbeit mit der 

verantwortlichen Pflegefachkraft
• ein unserer anspruchsvollen Klientel entsprechendes Auftreten und 

Kommunikation
• wertschätzender Umgang mit unseren Bewohnern

Unser Angebot:
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• eine attraktive Bezahlung
• betriebliche Altersvorsorge
• Antrittsprämie (Verhandlungssache)

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen, 
welche Sie sehr gerne auch als E-Mail-Bewerbung an uns richten können.

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Heimleiterin Frau Maschwitz und unsere Assisten-
tin Frau Goldenbein gerne unter der E-Mail: info@sonnenhof-atrium.de zur Verfügung.

Sonnenhof Atrium d a s  Senioren- und Pflegeheim in Hettenleidelheim

Wir suchen 

Auszubildende(m/w/d) für die Ausbildung als

Pflegefachfrau/-mann 

erfolgreicher Schulabschluss (Fach- bzw. Hochschulreife, Mittlerer Schulabschluss oder 

ähnliche Qualifikationen)

bei einem ausländischen Schulabschluss wird eine Anerkennung benötigt

gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

gesundheitliche Eignung

ein, unserer anspruchsvollen Klientel, entsprechendes Auftreten und Kommunikation

Unser Angebot:

ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

individuelle dauerhafte Betreuung durch unsere qualifizierte Praxisanleiter*innen

moderne Lehr- und Lernkonzept

individuell ausgearbeitete Dienstzeiten

Unterstützung und Koordination der Außeneinsätze

Dienstkleidung

Schülerworkshops

Attraktive Ausbildungsvergütung:

- im ersten Ausbildungsjahr                  1.060,70 € / brutto

- im zweiten Ausbildungsjahr               1.126,70 € / brutto

- im dritten  Ausbildungsjahr                1.233,00 € / brutto

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 



Göllheim Aktuell - 18 - Ausgabe 2/2021

Senden Sie bitte Ihre aussagekräftige Bewerbung an

bewerbung@randlshofer.com oder
Josef Randlshofer & Sohn Hoch- & Tiefbauunternehmen GmbH | Mühlstraße 71 I 90547 Stein
Mehr Informationen finden Sie unter www.randlshofer.com.

Ihre Aufgaben:
  Selbstständige Abwicklung von Klein-
  maßnahmen und Projekten im Kabelbau
  Einteilung sowie Führung des 
  Baustellenpersonals
  Mitwirkung bei der Arbeitsvorbereitung/
  Materialdisposition
  Einweisung sowie Überwachung der 
  Bauabwicklung hinsichtlich Qualität

Tiefbaufacharbeiter/Helfer (m/w/d)
Einsatzgebiet Raum Kaiserslautern, Arbeitsbeginn nach Absprache

Ihre Vorteile:
  Unbefristeter Arbeitsvertrag
  30 Urlaubstage 
  Betriebliche Altersvorsorge
  Zusätzliche Leistungen 
  Tarifliche Lohnerhöhungen
  Personalentwicklung

Sonnenhof Atrium · Ramser Straße 28 · 60310 Hettenleidelheim

Sonnenhof Atrium, d a s  Senioren- und Pflegeheim 
in Hettenleidelheim 

Zur Verstärkung unseres TEAMS stellen wir ein: 

Hausmeister (m/w/d) in Voll- und Teilzeit
Reinigungskraft (m/w/d) in Voll- und Teilzeit  
Wir bieten:
• einen vielseitigen und abwechslungsreichen  

Aufgabenbereich
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• betriebliche Altersvorsorge

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen 
Unterlagen, welche Sie sehr gerne als Online-Bewerbung 
oder als E-Mail-Bewerbung an uns richten können.

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Heimleiterin Frau Maschwitz 
und unsere Hauswirtschaftsleiterin Frau Bank gerne unter der E-Mail:  
info@sonnenhof-atrium.de zur Verfügung.

Sonnenhof Atrium d a s  Senioren- und Pflegeheim in Hettenleidelheim

Wir suchen 

Auszubildende(m/w/d) für die Ausbildung als

Pflegefachfrau/-mann 

erfolgreicher Schulabschluss (Fach- bzw. Hochschulreife, Mittlerer Schulabschluss oder 

ähnliche Qualifikationen)

bei einem ausländischen Schulabschluss wird eine Anerkennung benötigt

gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

gesundheitliche Eignung

ein, unserer anspruchsvollen Klientel, entsprechendes Auftreten und Kommunikation

Unser Angebot:

ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

individuelle dauerhafte Betreuung durch unsere qualifizierte Praxisanleiter*innen

Sonnenhof Atrium · Ramser Straße 28 · 60310 Hettenleidelheim

Sonnenhof Atrium, d a s  Senioren- und Pflegeheim 
in Hettenleidelheim 

Unsere neue Pflegedienstleiterin Frau Christina Maus sucht „Sie“ 

Pflegehelfer/Quereinsteiger (m/w/d)  
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung bei der täglichen Bewohnerversorgung  

(Hilfe bei der Körperpflege, Ankleiden und Auskleiden,  
Geben von Essen und Trinken)

• Pflegedokumentation
• Unterstützung bei der Alltagsbewältigung und Förderung  

der eigenständigen Lebensführung unserer Bewohner
• Informationsweitergabe im Rahmen von Übergaben  

und Teambesprechungen
• Unterstützung der Pflegefachkraft

Ihr Profil:
• wünschenswert ist eine abgeschlossenen Ausbildung als  

Gesundheits- und Pflegeassisten/-in oder Krankenpflegehelfer/-in
• kommunikatives und teamorientiertes Arbeiten
• Engagement, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein
• freundliches und gepflegtes Auftreten
• ein Blick für die Bedürfnisse unserer Bewohner

Unser Angebot:
• ein vielseitiges und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
• ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team
• eine attraktive Bezahlung
• betriebliche Altersvorsorge

Sind Sie ein Quereinsteiger und möchten in die Pflegebranche  
wechseln? Dann sind Sie bei uns richtig!
Sie erhalten bei uns eine umfassende Einarbeitung und wir  
unterstützen Sie auf Wunsch auch bei einer Umschulung. 

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen und aussagekräftigen Unterlagen, 
welche Sie sehr gerne auch als E-Mail-Bewerbung an uns richten können.

Bei Rückfragen stehen Ihnen unsere Heimleiterin Frau Maschwitz und unsere Pfle-
gedienstleitung Frau Maus gerne unter der E-Mail: info@sonnenhof-atrium.de zur 
Verfügung.

Sonnenhof Atrium d a s  Senioren- und Pflegeheim in Hettenleidelheim

Wir suchen 

Auszubildende(m/w/d) für die Ausbildung als

Pflegefachfrau/-mann 

erfolgreicher Schulabschluss (Fach- bzw. Hochschulreife, Mittlerer Schulabschluss oder 

ähnliche Qualifikationen)

bei einem ausländischen Schulabschluss wird eine Anerkennung benötigt

gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift

gesundheitliche Eignung

ein, unserer anspruchsvollen Klientel, entsprechendes Auftreten und Kommunikation

Unser Angebot:

ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team

individuelle dauerhafte Betreuung durch unsere qualifizierte Praxisanleiter*innen

moderne Lehr- und Lernkonzept

individuell ausgearbeitete Dienstzeiten

Unterstützung und Koordination der Außeneinsätze

Dienstkleidung

Schülerworkshops

Attraktive Ausbildungsvergütung:

- im ersten Ausbildungsjahr                  1.060,70 € / brutto

- im zweiten Ausbildungsjahr               1.126,70 € / brutto

- im dritten  Ausbildungsjahr                1.233,00 € / brutto

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Ein Blick in unseren Stellenmarkt 
bringt Sie weiter!
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immobilien Welt

06502 
9147-0

Bolanden-Weierhof
EG.-Whg.,im Mehrfam.-Haus, 3 ZKB, 98 qm,  

Fliesen/Parkett, Pkw-Stellpl., frei.
KM 550,- € + NK 200,- + 1 MMKT,

Tel. 06357 391

06302-4046      Winnweiler      info@fuder.de

Übergabe zum 01.01.2021

Seit Beginn diesen Jahres kümmert sich Doris Heinen-
Böttcher als neue Gebietsverkaufsleiterin um Ihre Belan-
ge im Anzeigensegment. Sie verfügt mit ihrer mehr als 
15-jährigen Betriebszugehörigkeit über eine langjährige 
Außendienst-Erfahrung im Verkaufswesen und freut sich 
auf die neue Herausforderung. Neben ihrem „alten“ Ge-
biet Enkenbach-Alsenborn gehören nun auch die Ver-
bandsgemeinden Eisenberg, Göllheim, Lauterecken-
Wolfstein und Winnweiler, welche seinerzeit durch ihren 
Vater Rudi Anspach betreut wurden, zu ihrem neuen Tä-
tigkeitsbereich. Beheimatet in Baalborn kennt sie sich in 
der Region bestens aus und wird Ihnen künftig mit Rat 

und Tat in allen Fragen rund um das Anzeigengeschäft 
zur Seite stehen.
Sie steht voll motiviert in den Startlöchern und wird die 
künftigen Aufgaben mit viel Engagement und Herzblut 
meistern. Die vertrauensvolle und persönliche Zusam-
menarbeit ist ihr ein besonderes Herzensanliegen. Sie 
freut sich darauf, Geschäftspartner und Kunden persön-
lich kennenzulernen und hofft auf ein freundschaftlich-
kollegiales Miteinander.

Doris Heinen-Böttcher
Mobil: 0151 16305407
E-Mail: d.heinen@wittich-foehren.de

LINUS WITTICH Medien KG
Europa-Allee 2 · 54343 Föhren
Telefon: 06502 9147-0 · www.wittich.de
www.facebook.de/wittich.foehren

Menschen erreichen …

Ein Wechsel im Anzeigengeschäft:

ist Ihr neue Ansprechpartnerin.

Doris Heinen-Böttcher

Garten- & Landschaftsbau Fa. Leonard, Kerzenheim 
führt aus: Pflasterarbeiten und Gartengestaltung, z. B. Teiche anle-
gen, Bäume zurückschneiden + fällen, Zäune einsetzen, Terrassen-
bau jeder Art, Poolaufbau bzw. -entfernung, kostenlose Beratung, 
inkl. Abfuhr. Tel.: 0 63 51 / 1 44 18 07 oder 01 76 / 72 18 83 72

Jetzt online buchen 
und gestalten:
anzeigen.wittich.de

Farbanzeigen fallen auf!
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Nagel-Haus GmbH
Am Rechweg 26
67729 Sippersfeld

www.nagelhaus.de

Tel. 06357 7556
info@nagelhaus.de

seit 1972

www.nagelhaus.de

Tel. 06357 7556
info@nagelhaus.de

Mein HAUS
       WIR GEBEN IHREN TRÄUMEN RAUM
Die eigenen Wände - 
               wertvoller als je zuvor!

Lassen Sie sich von uns beraten:
- 48 Jahre Erfahrung
- massiv, regional, schlüsselfertig
- alles aus einer Hand

Nagel-Heim GmbH
Welchesweg 31
67677 Enkenbach-Alsenborn

www.nagelhaus.de

-  massiv, regional,  
schlüsselfertig

- alles aus einer Hand

Tel. 06303 - 2082179
info@nagel-heim.de

Adolf-von-Nassau-Str.21, Kerzenheim

06351 - 935 99 71
Krankenfahrten alle Kassen,
Rollstuhl, Tragestuhl, Trage-
liege, elektr. Treppensteiger

Philipp-Mayer-Str. 7, Eisenberg

06351 - 146 37 98
alle Reiseleistungen und
Reiseversicherungen

Reisebüro

Container von 5 - 30 m3 

Durchführung von Hausentrümpelungen

Kreuzwiese 3  I  67806 Rockenhausen
Tel. 06361 1313  I info@umwelttechnik-schueckler.de
www.umwelttechnik-schueckler.de

Ausführung aller
Neubau-, Maurer-, Verputz-, 

Renovierungs- und
Pflasterarbeiten.

Bahnhofstr. 61 · 67590 Monsheim
Tel.: 0 62 43 / 90 53 84

Fax 0 62 43 / 90 06 89

Abfl ussreinigung 
Kanal- und Rohrreinigung
Öl-/Fettabscheiderreinigung
TV-Kanal-Untersuchung

Notdienst 
0631 351510

www.jakob-becker.de

// Reif für die
Ab� ussprüfung?

Notdienst 

SPEDITION + CONTAINERDIENST

Tel. 06351 8550  •  Fax 43619

67304 Eisenberg Siemensstr. 10

G
m

bH

Einzelgräber und Doppelgräber  
inkl. Entsorgung!!!

Tel.: 0151 - 22 64 56 90 Fay

Ihr Spezialist für Grabauflösungen


